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In vierter Auflage ist erschienen:

Hochs Reichsversicherungsordnung
Handausgabe mit ausführlichen Erläuterungen und Sachregister. 814 Seiten.

——— Preis biegsam gebunden 6 Mark.—

„Diese Aasgabe ist sehr geeignet, schnell and zuverlässig über die Be¬

stimmungen des neuen Gesetzes za unterrichten. ... Die Aasgabe wird sich also

für den täglichen Gebrauch sehr nützlich erweisen.4* („Arbeiter-Versorgung.")
„Daß die Hodi'sche RVO. in rascher Reihenfolge schon in III. Auflage

herauskommt, ist ein Beweis dafür, wie sehr sie dem Bedürfnis entgegen¬
gekommen ist..." („Correspondenzblatt.") «

Anlagenband zu Hochs Relchsversicherungsordnung
Obersichtliche, nach den Büchern der RVO. geordnete Sammlung der wichtigen
behördlichen Ausführungsbestimmungen zu allen Büchern der RVO. — Bei

der Fülle der ergangenen Ausführungsbestimmungen IPr die Praxis

unentbehrlich. Preis broschiert 3 Mark.

„Das (die besondere Ordnung nach Büchern) ist sehrpraktisch, weü aufdiese
Art immer das zusammengehörige Material zusammenkommt ...Za loben ist auch,

daß auch die älteren Ausführungsverordnungen, soweit sie Gültigkeit behalten,
mit aufgeführt worden sind. Das Bach ist za empfehlen." („Correspondenzblatt")

Immerwährender Kalender für die Reichsversicherung
Der Kalender ist — zweiseitig — auf Pappe gezogen; er gibt bei jedem Tage
jeden Fristablauf an. Der Kalender vermeidet Irrtümer und erspart Zeit

„Er bildet dadurch für die Unfall- und Krankenversicherung ein

praktisches Hilfsmittel für die Fristenberechnung." („Arbeiter-Versorgung")

Preis 1 Mark zuzüglich 30 Pf. Versandkosten.
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Geschäftsführer
mittlerer Orts- und Landkrankenkasse,

über 20 Jahre in Sachsen im Fache tätig,

durchaus tüchtig und gesetzeskundig, [

wünscht sich zu verändern
Gefällige Angebote unter C. 1 an die

Geschäftsstelle der Zeitschrift erbeten.

Wegen bevorstehender Einberufung unseres

Geschäftsführers
zum Heeresdienste suchen wir für die Dauer seiner Ab¬

wesenheit einen [*

eaaaaaaa Stellvertreter. ——

Geeignete gesetzeskundige Bewerber, welche imstande

sind, eine Krankenkasse zu leiten, wollen umgehend

Angebot einreichen unter Beifügung von Lebenslauf,

Zeugnisabschriften und Angabe von Gehaltsansprüchen.

Bevorzugt werden solche, die gleiche oder ähnliche Stelle

schon innehatten. Sicherheitsleistung ist zu stellen.

Rastatt den 29. Juni 1916.

Allgemeine Ortskrankenkasse Rastatt-Stadt.
Der Vorstand.

JungerBureaugehilfe«
Hilfsarbeiter in einer Krankenkasse» vertraut mit der

Beitragsberechnung, flotter Stenograph und Maschinen¬

schreiber, sucht« gestützt auf gute Zeugnisse und

Empfehlungen, anderweit zu sofort oder zum 1. Sep¬

tember 191* Stellung. ("•

Offerten unter C. 6. M. an die Geschäftsstelle erbeten.

Heul Immerwährend! Neu!

KentiMiclis Zeltberechnunsstafel
mit rotierender Scheibe o. b. p. angemeldet.

Man stellt nur den Pfeil ein und liest sofort das Resultat mit

matbematisch?r Genauigkeit ab. (**°
Zum Beispiel: 1. Wieviel Tage Bind «b vom 17 III. bis 9. X t

1 Wann Hüft vom *. V. die 4., 6., 8., 12.. 18., 2«. oder 39.Woche ab?

3. Tas der Niederkunft der 23. Februar. Wann läuft daa Wochen-

beiw. Stillgeld ab? usw. »w.

1 Talel 4.75. 5 Tafeln a 4.5s, 1t Tafeln a 4.25. 2t Tafeln ä 4 Mk.

Die Neuerung wurde von ersten Autoritäten hervorragend begut¬
achtet Jahrelange Haltbarkeit wird garantiert

Verlag von 0. Kemmerich, Hamburg 3, Holstenwall 12

ezept-Revision
sowohl auf Richtigkeit der Taxe eis auch auf

ZwectailAiirlaftit der Verord&uzxj?iweue übernimmt j1

eUBff WmmA Ian«|*hrlejer P^fabrang?n

Oberapotheker A. Koffka
Leiterdes Rezept•PrüfungsbureausderAllgemeinen

Ortekrankenkasse der Stadt Berlin.

t Oktober Ms 15 Mal Berlin-Wl7«erederf, KaiseraHeetta

16. Mal bis 30. Tmliwtii Bleferafeldan (Baiern}.

Stellennachweise
des Verbandes

befinden sich:

Zentralstellennaehweis:

Berlin O 27, Dircksenstraße 4.

Fi> die Bezirke:

Baden-Pfalz: Valentin Kober,
Friedrichsfeld LBaden,Scliiller-

straße 10.

Hessen-Nassau: Wilhelm Fritsch,
Frankfurt a. M., Humboldtstr. 55.

Nordbayern: Anton Asberger,
Nürnberg, Lobleinstraße 31.

Ostpreußen: F. Kühn, Königs¬
berg i. Pr., Knochenstraße 17.

Sachsen-Anhalt: Carl Joachim,
Magdeburg, Fritz-Reuterstr. 1.

Königreich Sachsen: Marta Bei¬

ler, Leipzig, Zeitzer Str. 32 II

(Arbeitersekretariat). Tel. 5697.

Württemberg: Paul Dau, Stutt¬

gart, Schwabstr. 38b III.

Für die Ortsgruppen:
Berlin, Geschäftsstelle: 0 27,

Dircksenstr. 4 I, Franz Krüger.
Tel.: Amt Alexander 3170.

Breslau, Adolf Krause, Breslau X,
Koblenstraße 3.

Chemnitz, Emil Böhme, Haydn-
straße 10 p.

Dresden. H. Lehmann, Stern¬

platz 7 II, Zimmer 100.

Edlingen, Carl Stickel, Landolin-

straße 5.

Frankfurt a.M., Wilhelm Fritsch,
Humboldtstraße 55.

Hamburg, Adolf Kühne, Ham-

merbrookstraße 17. Fernspr.:
Gruppe 4, 7174.

Königsberg I. Pr., Oskar Här¬

tung, Yorkstraße 39.

Leipzig, Marta Beiler, Zeitzer

Straße 32 II.

Ludwigsburg, Friedrich Münch,
Talstraße 23.

Nannheim, Valentin Kober, Frie
drichsfeld i. Baden, Schiller

straße 10.

Plauen I. V., Richard Scholz

Schildstraße 39 III.

Pforzheim, Hans Vöhringer, Gr

Gerberstraße 21.

Zittau L Sa., Paul Richter

Theaterstraße 36.

Zwickau i. Sa., Kirchner, Allgem
Ortskrankenkasse.

RR. Leechnlkl
Lieferant für Krankenkassen I

BadstraBe 42 43. I
Dieser Nummer Ist ein Prospekt
der Verlagsbuchhandlung Franz

Vahlen In Berlin W 9, betreffend
Stier-Somlo, Kommentar zur

RVO.. Bd. II, beigefügt welcher

der Beachtung empfohlen wird.
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Die Ausbildung der Angestellten der Krankenkassen.
Von Wilhelm Ölten, Kassenbeamter in Cöln a. Rh.

Wissen ist Macht! Dieses Sprichwort ist eine

•hr bittere Wahrheit. Schon mancher, dessen

Fortkommen von Prüfungen abhängt, hat bei

^iner Prüfung erfahren müssen, daß er die IVlacht

des Wissens etwas zu gering eingeschätzt hatte

und die Folgen waren dann unangenehme Über¬

raschungen. Diese Tatsache muß von den An¬

gestellten der Krankenkassen ganz besonders

beherzigt werden, weil man nach dem Kriege mit

der Ein- und Durchführung der Dienstordnungen
allerorts rechnen muß. Die Dienstordnungen ent¬

halten Prüfungsvorschriften, und jeder ,Vngc-
^trllte, der den Willen hat, vorwärts zu kommen,
muß sich eben darauf vorbereiten, die Prüfungen
tu bestehen und darf die Macht des Wissens

nicht zu gering einschätzen. Der jetzige Krieg,
ncssen Dauer alle Ahnungen getäuscht und alle

Voraussagungen Lügen gestraft hat, dürfte bei

allen .\ngestellten, die durch diesen Krieg so lange
aus der Praxis gerissen wurden, manche Lücke

in ihren Kenntnissen geschlagen haben. Für diese

\ngestellten wird es doppelt notwendig sein,
h aller Berufsfragen mit besonderem Eifer zu

widmen.
Der § 352 RVO. verlangt von den Angestellten

i Nachweis ihrer fachlichen Befähigung, welche

rch Zurücklegung eines vorgeschriebenen Bil¬

dungsganges oder auch „in anderer Weise" nach¬

wiesen werden kann. Unter dem Ausdruck

inderer Weise" wird man das Bestehen einer

ifung oder Zeugnisse über Bewährung In an-

ren Stellen verstehen. Hiermit ist auch den

Angestellten der Eintritt in den Kassendienst

das Aufrücken in höhere Stellen ermöglicht,
keine höhere Lehranstalten, sondern nur die

ksschule besucht haben. Erfreulicherweise.
in nach den gemachten Erfahrungen bewährt

der Praktiker mit guter Volksschulbildung
ser wie der a\kademiker, dessen letzte Zu-

ht noch die Krankenkasse ist

Für die Prüfung dor Angestellten werden

ondere Prüfungsordnungen erlassen, und diese

bestimmen das Nähere über die Art der Prüfung,
resp. über den Grad der Befähigung, den der

einzelne nachzuweisen hat. Die Dienstordnung
für die Angestellten der Allgem. OKK. für den

Stadtbezirk Cöln gibt den Krankenkassenange¬
stellten im Reiche ungefähr ein Bild dessen, was

von den einzelnen verlangt wird. Zum Nachweis

der Befähigung wird dort gefordert:
Klasse I (Bureaudirektor und Hauptkassen-

rendant). Befähigung zur selbständigen Leitung
eines größeren Bureaus, stilistische Gewandtheit

im Gebrauche der deutschen Sprache, Gewandt¬

heit und Sicherheit im Rechnen, gründliche
Kenntnis der Buchführung und Vermögensver¬
waltung, praktische Erfahrungen und umfassende

Gesetzeskenntnisse auf dem Gebiete der Reichs-

Versicherung, sowie Kenntnis der etwa in Be¬

tracht kommenden einschlägigen Bestimmungen
des öffentlichen und privaten Rechts.

Klasse II und III (Bureauvorsteher und Sekretäre).

Befähigung zur selbständigen Fertigung größerer
Schriftsätze in Streitsachen und im geschäftlichen
Verkehr mit Behörden, Ärzten, Arbeitgebern,
Versicherten und Versicherungsträgern usw,

Qualifikation zur Beaufsichtigung des Personals,
Gewandtheit und Sicherheit im Rechnen, hin¬

reichende Gesetzeskenntnisse auf dem Gebiete

der Reichsversicherung, Kenntnis der etwa in

Betracht kommenden einschlägigen Bestimmungen
des öffentlichen und privaten Rechts und Ge¬

wandtheit in der Buch- und Kassenführung.
Klasse IV (Oberassistenten und Assistenten).

Befähigung zur selbständigen Fertigung kleinerer

Schriftsätze,insbesonderezur schriftlichen Wieder¬

gabe von Vernehmungen, Gewandtheit und Sicher*

Reit im Rechnungswesen und im Krankenabferti¬

gungsdienst, sowie Kenntnis der wesentlichen

Bestimmungen desmateriellen RechtsderKranken-

Versicherung«
Klasse V (Bureaugehilfen. Kopisten). Befähi¬

gung zur fehlerfreien Niederschrift eines Diktates,

Beherrschung der vier Grundrechnungsarten,
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adtbei« und Sicherheit im V en und

sowe.' Kenntnis der aphie
wandtbeit in der B< Schreib^

maschin*
k VI a (Oberkrankenk* w/n>/iVavrr und Boten-

meisten Bei lgung zur Beaufsichtigung •¦¦

Organ n m de« \ ißend - der Kranken-

li >ntroll< und Kasaenboten, nrie genaue

Kenntni ler heimatkundlichen Verhiltnisse

K « Vlb fKrankenkontrallrur*' Kassenboten,

Hurniudwner) QcsUUic Kenntnis der heimatkund¬

lichen Verhältnis.**«

Die I>:«-n-?ordnung I >nn noch, wie

dar Nach. II • das V en d •
r V raus«

set/ungen zu erbringen ist, z. B. dur m hr-

iihrig rfotaeidie Dienstzeit in einer niederen

Kla • durch Zeugnisse übt rfolgreidM Tätig¬
keit bei Staat - oaer Selb I rualtungshchorden
in Versicherungsange nheiten oder im Dienste

von Versicherungsti rn oder durch Ablegung

einer Prüfung.
In dieser Form werden wohl such die Prü-

tunusordnungen gehalten sein, und die Ange¬
stellten können ikh ungefähr ein Bild davon

machen, was spater von ihnen verlangt Wird*

Die Begriffe über (ieset^eskenntnisse auf dem He-

biete der Reichsversidierung sind nun sehr dehnbar«

Mancher Angestellte wird glauben, daß für ihn

alles in Ordnung ist, wenn ihm die Bestimmungen
des /weiten Buche- der Reichsversicherung

ordnun^ geläufig sind. Das dürfte jedoch ein

Irrtum sein. In der PrfifungSOffdnung wird das

Gebiet der Reichsversicherung und das Kranken-

versieherungsreeht wohl so unterschiedlich auf¬

gefaßt werden, wie m oben in Klasse I, 11, III

und IV geschehen »st und es werden daher mit

dar leichteren Aufgabe nur die Biederen Ange¬

stellten zu rechnen haben. Und gerade für diese

wird es auch Botwendig sein, dir Wissen durch

planmäßig durchgeführte Unterriditskurse zu Im

reichern. Hier erwächst den Ortsgruppen des

Verbandes der Bureauangestellten ein schon» ¦

Stuck Arbeit, hier winkt eine Tätigkeit, deren

Segen der Muhe Preis wert ist. Die CÖÜU

Krankenkassen haben in drei Wintersemestern

derartige Kurse durchgeführt und, wenn es auch

anfangs den llteren Angestellten etwas eigen¬
tümlich vorkam, wie ein Schüler auf der Schul¬

bank zu sitzen. so steigerte lieh doch das Inter-
• sse für diese Veranstaltung in dem Maße, wie

die Angestellten eine Bereicherung ihres Wissens

feststellen konnten.

hiese Kurse müssen natürlich planmäßig ein¬

gerichtet werden. Es genügt nicht, wenn die An¬

gestellten wöchentlich zusammenkommen, hören

dann einen Vortrag und sollen sich nun an der

Diskussion beteiligen. Eine lolche Einrichtung
wäre schon von vornherein ein totgeborenes Kind:

<i°nn aus jahrelanger Erfahrung wissen wir, dafl
der Vortrag schon angehört wird, er hat sehr

gut dien, und die Diskussion? Gerade dn

Punkt, der nun über manche Zweifelsfrage Auf¬

klärung bringen soll, zahlt dann zur Schweige¬
pflicht für die K nangestellten. Mancher An¬

gestellte, der gen: an der Disku m teilnehmen
od- r wenigsten ! ragen stellen mochte,

[gl in sieben Sprachen. Entw. dei glaubt
er, der Schnabel m ihm nicht geläufig genug

er b »fürchtet, man würde merken, dafl er

;f diesem »»der jenem Gebiete rocht beschlagen
I md, um Gotteswillent nicht verraten, daO man

nicht gescheidt i^t. Also, man schweigt' Jeder

lng< stellti er In lolchen Dingen Erfahrung hat
wird sagen: stimm

Zur planmäßigen Ausbildung und Fortbild

der Ang< <>rt also eine andere Methoi

und zwar eine schulmäßiqe Einrichtung der Kur

hmen wir z. B. die Krankenversicherung. I).

Leiter df r Kui wird die einzelnen Abschnitt*

g dei Versicherung, Gegenstand der v

herung, Triger der \ eherung usw. strei
.

inanderhalten und für jeden dieser Abochnitti

mehrere Lehrabende ansetzen« Nach einem kurz

erläuternden Vortrage, in welchem die zu den.

Thema ergangenen urteile und Entscheidung.

richtig* werden, geht er zur praktisch»
Arbeit über. Eine Reihe von Fällen aus der

Praxi- nimmt er zum Lehrgegenstand, an dei

Tafel erledigt er einen Fall und die übrigen Filh

gibt er seinen Schülern als Aufgabe mit nach

Hau--. In der nächsten Lehrstunde prüft er die

Lösungen und läßt verschiedene Schüler ihr

Losung an der Tafel ad ocul's demonstrieren.

Eine solche Erledigung zeigt manches interessant

Bild; die Schüler sehen unterschiede in der Efc

handlung und Erledigung praktischer Präger

eignen lieh die einfachste Methode an, und u

die Hauptsache ist: der Schüler will nicht hintan-

liehen* Er ist deshalb gezwungen, sich mit dieser.

Dingen zu Hause zu beschäftigen, und die«

permanenten theoretischen Übungen neben der

Praxis an der Kasse können auf die Kenntnis-

de Angestellten nur eine günstige Wirkung
ausüben.

Zu dem Gebiete der Reichsversicherung ge¬

hört aber nun noch etwas mehr wie die Kranken¬

versicherung. Man wird ja nicht von jedem An¬

gestellten verlangen, daß er die fünf Buch,

der Relchsversicherungsordnung auswendig kann.

Aber zum Kranken versicherungs recht gehören
aus den übrigen fünf Büchern der Reichsver¬

sicherungsordnung eine solche Menge von Be

Hmmungen, daß jeder Angestellte wenigstens

diejenigen in sein geistige- Archiv aufnehmen

muß, die er für die Praxis selbst kennen mu!

und Über die er bei einer Prüfung befragt werden

konnte. Die Enterrichtskurse müssen sich al

auch auf dieses Gebiet erstrecken, und v

wollen versuchen, diejenigen Bestimmungen I

bezeichnen, welche die Angestellten der Kranken

kaeeen wissen müssen.

Dal erste Buch der ReichsversicheruriL!

Ordnung enthüll die gemeinsamen Vorschrift»

für die Reichsversicherung, und deshalb bedarf

I keiner Frage, daß diese gemeinsamen Vor-
schritten auch dien Kassenangestellten geläufig
sein müssen« Speziell der vierte Abschnitt wä]

im Unterricht ganz besonders zu behandeln, we

diese Vorschriften direkt zum Krankenversicl

rungsrecht gehören.
Bezüglich des dritten, vierten, fünften und

chsten Ruches der Reiehsversieherungsordni.
wäre zunächst eine allgemeine4 Bemerkung iroi

auszuschicken« Bei größeren Krankenkassen

eine besondere Auskunftei eingerichtet, in d< I

jedes Kassenmitglied unentgeltlich Rat und A

KUnfi erhält. Das darf jedoch die Angestellt*
nicht abhalten, selbst so viel zu lernen, daß jedt
die an ihn -teilten Fragen beantworten kai

denn es wän chlimm, wenn man mangels
nügender Kenntnisse die Kassenmitglieder st

an die Auskunftei verweisen müßt Schon a

diesem Grunde, abgesehen von i\on Prüfung«
müssen die Angestellten bestrebt sein, die wi<

t igst er? Bestimmungen der Reichsvewicherunt
kennen zu lernen«

Im dritten Buche <\ov Reichsversicherung

Ordnung (Unfallversicherung) interessiert uns d< i
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te Abschnitt, „Gegenstand der Versicherung."

Frage: Was ist ein Betriebsunfall? tritt hier

n Vordergrund. Über diese Frage liegen
Fnmenge Entscheidungen vor und diese

en sich für den Unterricht und die Praxis

gut verwerten. Die Leistungen an Unfall-

ietfte lassen sich an Hand praktischer Beispiele
teilen, genau wie wir das bei der Kranken-

Icherung gesehen haben. Hierbei spielt das

Tel Unfallzuschuß eine große Rolle, über den

iilzuschuß beim Hausgeld hat sich schon

«her Angestellte den Kopf /erbrochen; erst

?hl peinlich wird die Situation bei der Berecht¬

ig des Unfallzuschusses bei unverheirateten

lall verletzten, falls diesen bei Hospitalpflege
inkengeld (Taschengeld) gewährt wird. Die

stattung des Unfallzuschusses ist gegen früher

indeii worden Die Art der Bezüge durch die

berufsgenoaaenachaft ist zu veranschaulichen und

Kentenbereehnung {Taktisch durchzunehmen.

Pille, in denen Abfindung, Ruhen, Kürzung,

Entziehung, Erhöhung, Wiedergewährung, Über-

jung, Pfändung, Aufrechnung der Rente möglich
st, Bind auch an Hand von Tatsachen zu illustrieren.

h einem solchen Kursus ist jeder Angestellte
der Lage, die Krankenkasse vor Schaden zu

(Wahren und den Unfallverletzten ein Berater

sein«

Das vierte Buch dev Roichsversicherungs-

Inung (Invaliden- und Hinterbliebonenversicho-

ing) verlangt schon ein weitgehenderes Studium.

mächst sind die Angestellten hier fast durchweg
selbst interessiert, weil sie pflichtmäßig oder frei-

lig Invalidenmarken kleben und infolgedessen
aber die Leistungen der Versicherungsanstalt

ritiert sein müssen; dann greift aber auch die

avalidenversicherung so einschneidend in das

Krankenversicherungsrecht ein, daß schon aus

Bern (irunde die Angestellten sich mit dieser

Materie eingehend vertraut machen müssen. Wie

htig die Bestimmungen des vierten Buches

:* die Kassenangestellten sind und welche uin-

v reiche Arbeit die- Durchberatung kostet,

k hte ich durch die Tatsache beweisen, daß in

Cöln die Angestellten für die Erledigung dieser*

\rheit einen vollständigen Winterkursiis ge-

uchten. Das vierte Buch ist bezüglich des

nterrichts mit dem zweiten Buche eng verwandt.

i zweite Abschnitt „Giigenstand der Versicherung"
rd auch hier durch praktische Rechenaufgaben
digt und so den Schülern die Paragraphen

- "prägt. (Das Versieherungsgesetz für An-

tellte ist mit dem vierten Buche der Reichs-

Sicherungsordnung sehr verwandt und könnte

I diesem gleichzeitig behandelt werden.)
Das fünfte Buch der Reiehsversicherungs-

inung (Beziehungen der Versicherungsträger zu¬

einander und zu anderen Verpflichteten) könnte man,

»js sich nur um die Beziehungen der Ver¬

sicherungsträger zueinander handelte, getrennt
bei den Kursen zum zweiten, dritten und vierten

Buche behandeln. Die Versicherungsträger haben
aber nach diesen Vorschriften auch noch Be¬

ziehungen zu anderen Verpflichteten, und zwar

hauptsächlich zu Gemeinden und a\rmenverbänden,
und aus diesem Grunde wird man nicht umhin

können, auch das fünfte Buch besonders durch¬

zunehmen. Die Beziehungen der Versicherungs¬

träger unter sich und ebenfalls zu Gemeinden

und Armenverbänden haben so oft zu Streitig¬
keiten geführt, daß darüber kein Mangel an Ent¬

scheidungen vorherrscht. Speziell die Armen¬

verbände sind mit ihren Ansprüchen gegen die

Krankenkassen niemals knauserig gewesen, und

gerade die hierzu ergangenen Entscheidungen sind

nicht nur interessant, sondern auch lehrreich.

Auch die Literatur hierüber ist sehr reichhaltig.
Es wird sich deshalb empfehlen, die vorliegenden
oberinstanzlichen Entscheidungen als Rechts¬

grundlage zu betrachten und hierauf den Unter¬

richt aufzubauen.

Das sechste Buch der Reichsversicherungs¬
ordnung regelt das Verfahren und bringt gegen¬

über dem früheren Zustande eine Einheitlichkeit.

Die Änderung in der Krankenversicherung be¬

steht tiarin, daß bei Ablehnung der Ansprüche
an Stelle der verschiedenartigen Instanzen die

neuen Instanzen, Versicherungsamt, überver¬

sichern ngsamt, Reiehsversicherungsamt treten.

Für den Unterricht sind einige Fälle aus der

Praxis für das zweite, dritte und vierte Buch zu

nahmen und darauf das Verfahren einzuleiten. Für

das Gros der Angestellten wird die Sache an¬

scheinend etwas schwer, weil sie fast nie In solchen

Indien Regionen geschwebt haben; denn die hier

zu erledigenden Arbeiten sind derart, daß sie in

größeren Kassen in der Korrespondenzabteilung,
in kleineren Kassen nur vom geschäftsleitendeu
Beamten erledige werden. Und trotzdem ist die

Sache nicht sehr schwer, (irundbedingung ist

hier die Befähigung zur selbständigen Fertigung

größerer Schriftsätze in Streitsachen und im ge¬

schäftlichen Verkehr mit Behörden usw. Und

gerade dieser Unterricht soll dazu beitragen, hier

manche Lücke zu füllen. Mindestens interessant

wird es sein, einige Betriebsunfälle bis zu den

Schlußentscheidungen di-> Reichsversicherungs¬

amts durchzuarbeiten, um den Angestellten einmal

einen kleinen Einblick in die Tätigkeit eines

Arbeitersekretärs zu geben.
Werden die Kurse In dieser Weise durch¬

geführt, dann dürften die Teilnehmer über hin¬

reichende Kenntnisse auf dem Gebiete der Reichs-

Versicherung verfügen und diesbezüglich den Prü¬

fungen ruhig entgegensehen« Nun kommen aber

noch die einschlägigen Bestimmungen des öffent¬

lichen und privaten Rechts, und es wäre zu prüfen,
was unter diesen Becrriff fällt.

Das neue Gesetz betr. Renten in der Invaliden

Versicherung.
Von Friedrich Kleeis, Halle a. S.

II. Erhöhung von Rentenbetragen.
Die Unzulänglichkeit der Renten bildet wohl

Hauptfehler der Invaliden- und Hinter-

bli< lenenversicherunga Auch nach dieser Rich-

g sind schon oft Verbesserungsversuche unter-

»en worden, aber ohne Erfolg. .\uch hier

nie immer auf die entstehenden großen Lasten

wiesen.

Das neue Gesetz bringt hier nur eine ganz

geringfügige, kaum nennenswerte Verbesserung.
Der § 1291 RVO. hat folgende Fassung erhalten:

„Hat der Empfänger der Invalidenrente Kinder

unter 15 Jahren, so erhöht sich die Invaliden¬

rente für jedes dieser Kinder um ein Zehntel.44

Genau so stand auch seither schon im § 1291

neu ist nur, daß die letzten Worte: „bis zu dem'
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höchstens anderthalbfachen Betragt gestrichen
wurden. El tritt hier also für den Regelfall eine

Erhöhung der Invalidenrente gar nicht ein, nur

für den Ausnahmefall, daß ein Invalidenrenten-

empfinger mehr nie fünf Kinder hat, unterbleibt

die seither übliche Kürzung. Dieser Fall i*t co

.ten, weil die Invalidenrentenempfänger immer

altere Leute sind, daß die hieraus entstehende

Mehrbelastung der Versicherungsanstalten über¬

haupt nicht der Rede wert ist. Die hier in Frage

kommende Änderung befand sich nicht im Gesetz¬

twurf der Regierung, sie wurde bei der Beratung

in der Reichstagskommission vorgeschlagen und

ohne Aussprache ohne weiteres angenommen.

Nicht viel besser ist es mit der folgenden

Erhöhung der Waisenrenten. Im Gesetzentwurf

der Regierung vom 4. April 1918 war eine Ände¬

rung des § 1382 RVO. dahin vorgeschlagen
worden, daß der Anteil der Versicherungsanstalt
bei Waisenrenten bei mehr wie einer Waise für

le weitere Waise nicht mehr ein Vierzigstel,
ndern „ein Zwanzigster' beträgt. Die Be¬

gründung sagte dazu. „Da der Berechnung der

Steigerungssatze nur die nach dem 1. Januar 1912

geleisteten Beiträge zugrunde zu legen sind, be¬

steht die Rente bei Vorhandensein von mehr als

einer Waise für die zweite, dritte Waise usw. zur

Zeil fast nur aus dem Reichszuschuß. Der Ent¬

wurf verdoppelt die Leistungen aus Waisenrenten

beim Vorhandensein von mehr als einer Waise

für die folgenden Waisen, indem er von Grund¬

betrag und Steigerung je ein Zwanzigstel vor¬

sieht, wobei aber für die Steigerungen auch

fernerhin nur die nach dem 1. .lanuar 1912 ent¬

richteten Beiträge maßgebend bleiben.44 Diese

Worte enthalten schon (las Eingeständnis der Un¬

zulänglichkeit der »Verl* H -rung". Das „fast

Nichts*4, das seither die Versicherungsanstalt dazu

legte, sollte verdoppelt werden. Wieviel ist das?

In Wirklichkeit bestand seither im Durchschnitt

die Jahresrente für eine Waise aus 25 .Mk. Reichs-

Zuschuß und 16,50 Leistungen der Versicherung,
für jedes weitere Kind 25 Mk. Reichszuschuß und

5,50 Mk. Leistung dar Versicherung. Dieser letzt¬

gedachte Betrag sollte also auf 11 Mk. (also fiir

das ganze Jahr!) erhöht werden.

In der Kornrnissionsberatung wurde allseitig
diese Erhöhung als unzulänglich bezeichnet. Es

wurden eine ganze Anzahl Verbesserungsunträge

gestellt Angenommen wurde der Antrag, an¬

statt der seitherigen Worte „bei Waisenrenten

für eine Waise drei Zwanzigstel, für jede weitere

Wai ein Vierzigstel," nunmehr einfach im

$ 1292 RVO. zu sagen. „Bei Waisenrente für jede
Waise drei Zwanzigstel* des Grundbetrags und

der Steigerungssät/e der Invalidenrente, auf die

der Ernährer zur Zeit seines Todes Anspruch
hatte. In der Reichstagskommission führte ein

h -gierungsvertreter aus. daß die Regierungsvor¬
lage die Waisenrente für jedes weitere Kind um

durchschnittlich 2,57 Mk. pro »Jahr erhöht hatte,

Durch den Beschluß dt*r Kommission sei diese

Summe etwa auf das Fünffache, aleo etwa

12,50 Mk. erhöht worden.

Die Erhöhung der Waisenrenten berührt auch

die Hohe der Waisrnaussteuer Nach dem un¬

berührt gebliebenen Q 1296RVO* wird als Waisen¬

aussteuer der achtfache Monatsbetrag der be¬

zogenen Waisenrente gewährt. Gemeint ist hier

¦r Monatsbetrag, soweit er von den Versiche¬

rungsanstalten aufzubringen ist, denn in $ 1285

RVO ist bestimmt, daß für rede Waisenaussteuer
Mk. Reichszuschufi zu gewähren ist. In dem

rn RVA. für die Berechnung der Waisenaus¬

steuer empfohlenen Vordruck ist diese nach dem

tatsächlich gezahlten Monatsbetrag der Waisenrente

berechnet. Da da das Gesetz ausdrücklich von

„der bezogenen44 Waisenrente spricht, ist darunter

diejenige zu verstehen, welche die ausscheidende

Waise zuletzt bezogen hat. Da beim Ausscheiden

eines Hinterbliebenen sich seither die Renten der

übrigen erhöhten, so war immer die Waisenaus

Steuer der jüngeren Waise höher als die der

nächstälteren. Das ist nun beseitigt, da die Waisen¬

renten bei einem „Waisenstamm44 immer gleich
hoch sind, wird auch die Waisenaussteuer immer

gleich hoch sein Im übrigen ist die durch die

Erhöhung der Waisenrenten herbeigeführte Er¬

höhung der Waisenaussteuern nur gering. Im

Jahre 1914 betrug der durchschnittliche Betrag
einer Waisenaussteuer 22,41 Mk. Da hier der

Reichszuschuß von 16*3 Mk. eingerechnet ist, be¬

trägt die Zulage der Versicherungsträger noch

nicht einmal 6 Mk. Da nur beim Vorhandensein

von zwei und mehr Waisen eine kleine Er¬

höhung der Waisenrenten eintritt, wird in der

nächsten Zukunft dieser Durchschnittsbetrag nicht

allzusehr überschritten werden. Hoffentlich ist

diese kleine Erhöhung der Waisenaussteuer ein

Anlaß, daß diese Einrichtung im Publikum weiter

bekannt wird. Zurzeit wird in sehr vielen Fällen

von dem Anspruchsrechte auf diese Leistung

wegen Unkenntnis kein Gebrauch gemacht.
Zu den durch das neue Gesetz eingetretenen

Erhöhungen der Leistungen gehört schließlich

auch die in Artikel 2 desselben vorgesehene
Streichung der |f 1291 und 1295 RVO. An diesen

Stellen ist vorgesehen, daß die Renten der Hinter¬

bliebenen zusammen nicht mehr betragen als das

Anderthalbfache der Invalidenrente, die der Ver¬

storbene zurzeit seines Todes bezog oder bei In¬

validität bezogen hätte. Waisenrenten allein durften

nach diesen Bestimmungen nicht mehr betragen
als diese Invalidenrente. Enkel hatten nur so

weit einen Anspruch, als nicht der zulässige Höchst

betrag den Kindern zufloß. Zu dem aus dei

Mitte der Kommission gestellten Antrag auf

Streichung dieser Bestimmungen äußerten sich

zunächst die Vertreter der verbündeten Regie

rungen ablehnend. Die seitherige Regelung ent¬

spreche den Vorschriften, wie sie sich in den

Pensionsgesetzen für Beamte und Personen des

Soldatenstandes befinden. Dort gingen die Be¬

züge der Hinterbliebenen nicht über die Pen¬

sion des verstorbenen Ernährers hinaus, weil

grundsätzlich der Tod des Ernährers den Hinter¬

bliebenen keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen
dürfe. Aus der Kommission heraus wurde (lern

entgegengehalten, daß es sich hier nicht um eine

auf Kosten des Staates oder der Gemeinde

gehende Fürsorge handle, sondern daß hier die

Versicherten und ihre Arbeitgeber die Ver¬

sorgung von Frau und Kind durch ihre Bditrage
ermöglichen. Der von den Regierungsvertret»
aufgestellte Grundsatz sei ja schon beim Zu¬

sammentreffen von Witwen- und Waisenrente!
durchbrochen. Eine besondere Berücksichtigu;
bei größerer Kinderzahl liege auch im Intere
der Bekämpfung des bedrohlichen Geburtenrück¬

ganges. Nachdem ein Regierungsvertreter
klärt hatte, daß die Streichung der §§ 1294, 1

finanziell ohne Belang sei, wurde sie gegen tw(

Stimmen beschlossen.

III. Erhöhung der Beitrage.
S ither haben immer die Versicherungsmatn»

matiker behauptet, daß die Herabsetzung

Altersgrenze für den Bezug der Altersrente ohn<
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erhebliche Erhöhung der Versicherungs-

iträge nicht durchführbar sei. Durch neuere

hnungen ist aber festgestellt worden, daß

Mehrbelastung überschätzt worden ist. Die

ausgaben des Reichs — so heißt es in der

nindung — aus einer Herabsetzung der Alters-

/e für den Bezug der Altersrente auf das

Lebensjahr kann man, wenn man gleichzeitig
ksichtigt, daß infolge einer notwendig

werdenden Änderung des Artikels 65 des E.-G.

KVO. der Rentenbezug etwas erleichtert

d, auf rund 5 Mill. Mk. jährlich veranschlagen.
Für die Versicherungsträger ist dagegen, so heißt

veiter, die gesamte künftige Mehrbelastung
fort zu bewerten. Nach § 1389 RVO. ist der

jährliche Durchschnittsbeitrag so zu bemessen,
der Wert aller künftigen Beiträge samt dem

Vermögen den Betrag deckt, der nach der Wahr¬

scheinlichkeitsrechnung mit Zins und Zinseszins

forderlich ist, um alle zukünftigen Auf-

•ulungen der Versicherungsträger zu be¬

streiten. Das Deckungskapital der sofort fällig
werdenden Renten richtet sich nach der Zahl der

anspruchsberechtigten Personen, nach ihrer Alters-

rteilung und nach der Höhe der festzusetzenden

Altersrente. Diese Berechnungen ergeben, daß

t Deckungskapital bei Beibehaltung der bis¬

herigen Rentenhöhen 54,6 Mill. Mk. für männliche

id 15,7 Mill. Mk. für weibliche Versicherte, zu-

kmmen 70,3 Mill. Mk. beträgt.
Aus diesen Gründen kommt schon der Regie-

rungsentwurf dazu, eine Erhöhung der Beiträge
der Lohnklasse I von 16 auf 18 Pf., in der

Klasse II von 24 auf 26 Pf., in der Klasse III von

auf 34, in der Klasse IV von 40 auf 42 Pf. und

der Klasse V von 48 auf 50 Pf., also in jeder
Klasse um 2 Pf. vorzuschlagen. Die Verhand¬

lungen in der Reichstagskommission hierüber

waren nur kurze. Abänderungsanträge wurden

•licht gestellt. Die neue Fassung des § 1392

wurde einstimmig angenommen. Da im Jahre 1913

insgesamt 814 575 752 Wochenbeiträge bezahlt

wurden, so beträgt die durch die Beitrags¬
erhöhung sich ergebende Mehreinnahme etwa

16 Mill. Mk. jährlich Damit werden ungefähr die
•

>( hlossenen Mehrausgaben (9Mill. Mk. für Alters-

nte, annähernd 7 Mill. Mk. für die Erhöhung
r Waisenrenten) gedeckt. Die seitherigen Über¬

flüsse der Versicherungsanstalten erleiden daher

keine Einbuße.

Die Beitragserhöhung tritt am 1. Januar 1917

Kraft. Nach diesem Tage dürfen Marken in

SB bisherigen Werten nicht mehr verwendet

erden. Sie werden zwar noch zu kaufen sein,
nnen aber nur für zurückliegende Zeiten be¬

sitzt werden. Ungültig gewordene Marken können

hinnen zwei Jahren nach Ablauf ihrer Gültigkeits¬
dauer, also bis Ende des Jahres 1918, bei den

rkenverkaufsstellen (der Post usw.) gegen

tige Marken im gleichen Geldwert umgetauscht
erden. Die Beitragserhöhung tritt deshalb erst

¦un l. Januar 1917 in Kraft, weil, so heißt es in

Begründung, die Herstellung neuer Merken

einige Zeit erfordert und auch eine Änderung im

Verfahren über die Verteilung der Versicherungs¬
tungen (§§ 1403 ff. RVO) im Laufe des Rech-

jsjahres zu Unzuträglichkeiten führen würde.

Durch die Erweiterung der Leistungen, die

h § 1396 RVO. vom Gemeinvermögen, d. h. von

n Versicherungsanstalten gemeinsam zutragen
r'<i, hat eine Erhöhung der Beiträge und neue

tsetzung des nach § 1397 zur Deckung der Ge¬

äst auszuscheidenden Beitragsteils stattzu-

n. Gegenwärtig scheidet zur Deckung der

Gemeinlast jeder Versicherungsträger 50 v. H.

der Beiträge als Gemeinvermögen buchmäßig aus.

Ihm sind für seinen buchmäßigen Bestand nach

der Bekanntmachung vom 9. Mai 1912 über die

Höhe der Zinsen, die dem Gemeinvermögen gut¬
geschrieben sind, und über die Berechnung des

Kapitalwertes der auf Grund des 4. Buches der

RVO. festgesetzten Renten 3 v. H. Zinsen zuzu¬

schreiben. Die amtliche Begründung zum neuen

Gesetz enthält eine umfangreiche Berechnung über

die nunmehr nötige Höhe der Beiträge zum Ge¬

meinvermögen. Sie kommt zu dem Ergebnis, daß

zur Deckung der Gemeinlast künftig 56,59 v. H.

der Beiträge an das Gemeinvermögen abzuführen

seien, wenn für die Zukunft eine Verzinsung des

Gemeinvermögens mit 31 i v. H. vorgesehen würde.

Da nach den geltenden Vorschriften aber nur mit

einer Verzinsung von 3 v. H. gerechnet werden

darf, so sei der errechnete Prozentsatz etwas zu

erhöhen. Das neue Gesetz sieht daher eine neue

Fassung des § 1397 vor. Nach dieser hat zur

Deckung der Gemeinlast jede Versicherungs¬
anstalt vom 1. Januar 1917 an 60 v. H. der Beiträge
buchmäßig als Gemeinvermögen auszuscheiden.

Ihm schreibt sie für seinen buchmäßigen Bestand

die Zinsen gut. Den Zinsfuß bestimmt der Bundes¬

rat für die gleichen Zeiträume wie die Beiträge
einheitlich.

IV. Überleitung in den neuen Reditszustand.

Die Einführung der neuen Einrichtungen
macht besondere Vorschriften nach verschiedenen

Richtungen notwendig. Infolge der Erhöhung der

reichsgesetzlichen Leistungen bedarf es hinsicht¬

lich der vorn Bundesrate zugelassenen Sonder¬

anstalten einer erneuten Prüfung, ob ihre Lei¬

stungen den reichsgesetzlichen noch gleichwertig
sind (§ 1361 der RVO.). Bejahendenfalls können

sie erneut zugelassen werden. Der Artikel IV des

neuen Gesetzes bestimmt daher, daß die auf

Grund der §§ 1360 bis 1380 RVO. vom Bundes¬

rate zugelassenen Sonderanstalten ohne neue

Zulassung nur bis zum 30. September 1916 als

zugelassen gelten. Sie müssen bis dahin die

Altersrente und die Hinterbliebenenbezüge nach

Maßgabe des neuen Gesetzes gewähren. Die Atlf-

sichtsbehörden (bei den Knappschaftsvereinen
verschiedene Oberbergämter, bei den Arbeiter-

Pensionskassen der Staatseisenbahnendie General¬

direktionen der betreffenden Bahnen usw.) be¬

stimmen den Tag, bis zu dem die Sonderanstalten

die erforderlichen Änderungen ihrer Satzung zu

beschließen haben. Kommt eine Sonderanstalt

der Anordnung nicht rechtzeitig nach, so ändert

dio Aufsichtsbehörde die Satzung.
Um die für die neuen Leistungen vor-

gesehene Rückwirkung am einfachsten zu er¬

reichen, soll bei den in der Zeit vom Beginne
der Rückwirkung ab (1. Januar 1916) bis zur Ver¬

kündung des Gesetzes (17. Juni 1916) getroffenen
Entscheidungen die Versicherungsanstalt prüfen,
ob die neuen Vorschriften den Berechtigten

günstiger sind als die bisherigen. Bejahenden¬
falls ist den Berechtigten ein neuer Bescheid zu

erteilen. Das gleiche soll geschehen, wenn der

Berechtigte einen neuen Bescheid beantragt.
Darüber hinaus so heißt es in der Begründung
zum Gesetz auch die laufenden Waisenrenten

von Amtswegen nachzuprüfen, würde unbillig

erscheinen, da die Versicherungsanstalten ohne¬

hin Schwierigkeiten in dev Verwaltung zu über¬

winden haben und die Mehrleistungen nicht in

richtigem Verhältnis zu der erforderlichen Arbeits-

leistung der Versicherungsträger stehen würde.
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ln d»r Kommissionsberatung wurde gefragt, ob

auch die am 31. De/ember 1915 laufenden Waisen-

renten vom 1. Januar 1916 ab erhöht werden

sollen. Ein RegierungsVertreter erwiderte, daß

flies nicht der Fall sei. Es wäre» bei der großen

Zahl «b-r laufenden Waisenrenten unmöglich, eine

Neufestsetzung nach den Vorschriften des Ent

wurfs vorzunehmen. Die VerwaltungsaufWen¬

dungen der Versicherungsträger würden in

keinem Verhältnis zu d^n etwa eintretenden

Mehrleistungen an Waisenrenten stehen. Es

werden demzufolge nur jene vor dem 31. De-

Eember 1915 festgesetzten Waisenrenten von der

Erhöhung berührt, für die aus irgend einem

Grunde nach dem 1. Januar 1916 tun neuer Be¬

scheid erteilt oder eine Entscheidung getroffen

wird. Das ist z. B. der Fall, wenn bei einer

früher für einen Waisenstamm festgesetzten Rente

durch das Ausscheiden eines Kindes eine And

rang in der Gesamthohe der Rente eintritt und

deshalb ein neuer Bescheid erteilt wird. Bei

diesem ist nach den neuen Vorschriften zu ver¬

fahren. Auf diesem Umwege wird einer größeren
Zahl von Waisen die Erhöhung nutzbar. Die

Landesversirherungsanstalt Sachsen - Anhalt in

Merseburg will auch au^ freiwilliger Ent¬

schließung die Kinderzuschusse zu den Invaliden¬

renten, die vor dem 1. Januar 1916 festgesetzt
worden sind, einer Neuprüfung und Neufest¬

setzung unterziehen, aber nur, wenn ein aus¬

drücklicher dahingehender Antrag gestellt wii

Die Versicherungsanstalt begründet die Haltung
damit, daß die Zahl der Invalidenrentenempfäiu
mit mehr wie 5 Kindern unter 15 Jahren

nicht groß sei. Einigkeit dürfte darüber be

stehen daß die höheren Waisenrenten und

Kinderzuschüsse, auch wenn es sich um sch<

früher festgesetzte Renten handelt, erst v

1. Januar 1916 an zur Auszahlung kommen. D

ergibt sich vor allem aus Artikel 5 des neuer.

Gesetzes.

Solche Ansprüche auf Altersrente, Waiae

rente oder Waisenaussteuer, über die das Fe

stellungsverfahren am Tage der Verkündung de

neuen Gesetzes schweben, unterliegen dessei

Vorschriften. Sie sind, ohne daß es eines be¬

sonderen .\ntrages der Rentenbewerber bedarf

von „Amtswegen" anzuwenden. Ihre Nichtai

wendung durch die Versicherungsanstalt bildet,

sofern die Frist hierzu noch nicht verstrichen

ist, einen Grund zur Einlegung der Berufung an

das OVA., ebenso bildet die Nichtanwendung

durch das OVA. einen Revisionsgrund, auch wenn

sowohl die Versicherungsanstalt als auch daa

OVA die neuen Vorschriften noch nicht an¬

wenden konnten. Sind die Fristen zur Ein¬

legung eines Rechtsmittels schon verstrichen, s«>

ist ein Antrag auf Neufestsetzung der Rerr>

durch Vermittelung des Versicherungsamts an

die Versicherungsanstalt zu richten.

Verwaltung.
Verordnung dei» Bundesrats« betreffend

Krankenversicherung bei Ersatzkassen* vom

5. Juli 1916 (RGBl S. 655).
$ 1. Bestimmt die Satzung einer Ersatzkasse

(§ .503 ff. RVO.), daß bei Diensteintritt in das Heer

oder die Marine die Mitgliedschaft von selbst oder

auf Anordnung eines Kassenorgans erlischt, ruht

oder nur unter Minderung der Kassenleistungen
oder Erhöhung der Beiträge fortbesteht, so haben

Personen, die während des gegenwärtigen Krieges
dem Reiche oder einer ihm verbündeten Macht

Kriegs-, Sanitäts- oder ähnliche Dienste leisten,

gleichwohl, vorbehaltlich des § 3, Anspruch auf

Fortsetzung ihrer vollberechtigten Mitgliedschaft.
Der Anspruch wird durch Antrag beim Vorstand

der Ersatzkasse geltend gemacht.
Voraussetzung ist, daß der Antragsteller

1. bis mindestens zum Diensteintritte Mitglied
der Ersatzkasse war und

2. beim Diensteintritte nach §§ 313, 314 RVO.

berechtigt war, Mitglied einer Krankenkasse

oder knappschaftlichen Krankenkasse zu

bleiben.

§ 2. Wer dem zur freiwilligen Versicherung
oder Weiterversicherung bei einer Krankenkasse

i.ach der Reichsversicherungsordnung berechtigten
Penonenkreis angehört, genügt der Voraussetzung
des 5 1 Abs. 2 Nr. 2 auch dadurch, daß er bis

zum Diensteintritte mindestens ein Jahr hindurch

ununterbrochen einer Ersatzkasse oder teils einer

Kranken-, teils einer Ersatzkasse angehört hat.

Für die Zeit vor der inzwischen erfolgten
Zulassung einer Hilfskasse als Ersatzkasse gilt
die Mitgliedschaft bei ihr derjenigen bei einer

Ersatzkasse gleich.
§ 3. Der Vorstand der Ersatzkasse kann

die hiernaen Berechtigten bis zu ihrer Rückkehr

in die Heimat auf eine niedrigere .Mitgliederklasse
beschränken. Gehörten sie bis zum Diensteintritte

zu den auf Grund dei Reichsversicherung ver¬

sicherungspflichtigen Personen, so gilt § 507 Abs I

RVO. entsprechend mit der Maßgabe, daß als

Krankenkasse des Versicherten diejenige gilt,
welcher er vor dem Diensteintritte zuletzt an¬

gehört hat.

Im übrigen gilt der Wiedereintritt in die Mit¬

gliedschaft nicht als neuer Beitritt.

§ 4. Der Antrag nach § 1 Abs. 1 ist nur

binnen drei Wochen nach dem Diensteintritt oder,

falls der letztere bereits vor der Verkündung
dieser Vorschriften erfolgt ist, binnen drei Monaten

nach dem Verkündungstage zulässig.
Er wirkt vom Eingang der ersten satzungs¬

mäßigen Beitragszahlung bei der Ersatzkasse ab.

# 5. Der Antragsteller muß auf Verlangen
der Ersatzkasse sich einer ärztlichen Untersuchung
unterwerfen; diese wird von der Ersatzkasse ver¬

anlaßt. Ist der Antragsteller beim Eingang der

ersten Beitragszahlung (§ 4) bereits erkrankt, so

hat er für diese Krankheit keinen Anspruch auf

Kassenleistungen nach § 1.

§ 6. Die Versicherung nach § 1 erlischt,

wenn für den Berechtigten zweimal nacheinander

am Zahltag die Beiträge nicht entrichtet und seit

dem ersten dieser Tage mindestens vier Wochen

vergangen sind.

§ 7 Ausgeschiedene Mitglieder von Ersatz

kassen, welche die im § 1 bezeichneten Dienste

geleistet haben und den Voraussetzungen des

Abs.2 daselbst genügen, sind nach der Rückkehr

in die Heimat auf Antrag in ihre Ersatzka^

wieder aufzunehmen.

Ihr Wiedereintritt in die Mitgliedschaft gü
nicht als neuer Beitritt.

$ B. Der Antrag ist nur binnen sechs Wocl.

nach der Rückkehr in die Heimat zulässig.
Für Personen, die vor der Verkündung dieser

Vorschrift zurückgekehrt sind, beginnt die sech-

wöchige Frist mit dem Verkündungstage. <<

währte ihnen die Satzung ihrer F>satzkasse I
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Wiedereintritt unter sonst gleichen oder

tigeren Bedingungen bereits eine mindestens

wöchige Frist, so läuft für sie keine neue Frist.

9. Für den Wiedereintritt gilt § 5 ent-

hend.

Der Antrag wirkt vom Eingang beim Vor-

1 der Ersatzkasse ab.

10. Soweit Satzungsbestimmungen einer

azkasse diesen Vorschriften entgegentreten,
n sie den danach Berechtigten gegenüber

I ine Wirkung. Einer Satzungsänderung auf

Grund dieser Vorschriften bedarf es nicht.

Satzungsbestimmungen, die für die Ver-

sj( herten günstiger sind, bleiben, vorbehaltlich der

: schrift des § 6, unberührt.

§ IL Hat die Satzung einer Ersatzkasse eine

Wartezeit für Leistungen bestimmt, so ruht

wahrend der Leistung der Dienste (§ 1) der

Fristenlauf für die Angehörigen des im Eingang
des § 2 bezeichneten Personenkreises.

Ist die Wartezeit bereits erfüllt, so bedarf es

iit der Zurücklegung einer neuen Wartezeit.

Die Zeit, für welche die Beiträge weiter gezahlt
Verden, wird auf die Wartezeit angerechnet.

§ 12. Diese Vorschriften treten mit dem Tage
dei Verkündung in Kraft. Der Bundesrat be¬

stimmt den Tag des Außerkrafttretens.

Erlaß des preußischen Handelsministers,

betreffend Wahl der Versichertenbeisitzer bei

den Knappschafts - Oberversidierungsämtern,
v m 28. Juni 1916 (HMBI. S. 209).

Im Abs. 5 der Nr. 7 des mit dem Erlasse vom

16, .luni 1914 (HMBI. S. 317) mitgeteilten Entwurfs

der oben bezeichneten Wahlordnung ist vor¬

gesehen, daß die Vorschlagslisten von mehreren

Wahlberechtigten, deren Zahl von dem Königlichen
Oberbergamte festzusetzen ist, unterschrieben

werden müssen. Diese Bestimmung kann dazu

fuhren, daß ein Wahlberechtigter, der über so viel

Stimmen verfügt, daß auf seinen Vorschlag min¬

destens eine der zu besetzenden Stellen entfallen

würde, gleichwohl eine gültige Vorschlagsliste
nicht einzureichen vermag, weil es ihm nicht ge¬

lingt, die erforderliche Anzahl von Unterschriften

für seinen Vorschlag von anderen Wahlberech¬

tigten zu erhalten. Das würde aber mit den

Grundsätzen der Verhältniswahl, durch welche die

Parteien ihrem Stärkeverhältnis entsprechend be¬

teiligt werden sollen, nicht im Einklänge stehen.

Es erscheint deshalb geboten, dem Abs. 5 der Nr. 7

des Entwurfs der Wahlordnung folgende Fassung
zu geben:

Die Vorschlagslisten müssen von mindestens

einem Wahlberechtigten unterschrieben sein.

Weist die Liste mehrere Unterschriften auf, so

Ist für weitere Verhandlungen einer der Unter¬

zeichner als bevollmächtigter Vertreter zu be¬

nennen; ist kein Vertreter benannt, so gilt der

erste Unterzeichner als Vertreter.

Das Königliche Oberbergamt wolle hiernach

Erforderliche veranlassen.

I Haß des preußischen Handelsministers,

betreffend Wahl der Arbeitgeberbeisitzer bei den

Knappschafts - Oberversidierungsämtern, vom

luni 1916 (HMBI. S. 210).
Auf Grund der §§ 75, 110 RVO. übertrage ich

Königlichen Oberbergamt den Erlaß der

Wahlordnung für die Wahl der Arbeitgeberbeisitzer
dem dortigen Knappschafts - Überversiche¬

rn- ante.

Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Ver-

rens ist der Entwurf einer Wahlordnung bei¬

fügt (abgedruckt im HMBI. Nr. 17 vom 6. Juli 1916,

Verlag Carl Heymann, Berlin), der bei Erlaß der

Wahlordnung zugrunde zu legen ist. Die Zahlen

in den eckigen Klammern dürfen geändert und

die sonst eingeklammerten Bestimmungen je nach

den örtlichen Verhältnissen aufgenommen oder

fortgelassen werden.

Ungeachtet des Umstandes, daß nach der Be¬

kanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom

18. April d. J. (RGBl. S. 321) die Amtsdauer der

Vertreter der Unternehmer oder anderen Arbeit¬

geber sowie der Versicherten bei Versicherungs¬
behörden und Versicherungsträgern längstens bis

zum 31. Dezember 1917 verlängert worden ist

(Erlaß vom 4. Mai 1916, I. 2810), ist die Wahl¬

ordnung alsbald zu erlassen, damit die Wahlen

zu gegebener Zeit ohne Verzug vorgenommen
werden können.

Im einzelnen bestimme ich noch folgendes:
1. Eine Erhöhung oder Verminderung der

gesetzlichen Zahl der Beisitzer (Nr. 6 der Muster¬

wahlordnung) ist von dem Wahlleiter selbständig
vorzunehmen.

2. Sämtliche Kosten der Wahl sind von den

bei dem Knappschafts-Oberversicherungsamte be¬

teiligten Versicherungsträgern nach den für die

Erstattung der Gerichtshaltungskosten maß¬

gebenden Grundsätzen der Erlasse vom 29. De¬

zember 1913 (HMBI. 1914 S. 13) und vom 22. März

1916 (HMBI. S. 87) dem Staate zu erstatten mit

Ausnahme der den Wahlberechtigten erwachsenden

Kosten, deren Aufbringung ausschließlich den

Knappschaftsvereinen zu überlassen ist.

3. Die Wahlzeit ist die gleiche wie die für die

Versichertenbeisitzer (Erlaß vom 16. Juni 1914,

HMBI. S. 317).

Der Nachweis des Todes gefallener Kriegs¬
teilnehmer ist zur Auszahlung eines etwaigen
Sterbegeldes an die Angehörigen unbedingte
Notwendigkeit. In sehr vielen Fällen kann von

den Angehörigen dieser Nachweis nicht gebracht
werden. Hier erscheint alsdann eine Todes¬

erklärung das gegebene Mittel, Zweifel zu lösen

und berechtigte Ansprüche auf Sterbegeld zur

Anerkennung zu bringen. Der Bundesrat hat die

bestehenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz¬

buches in einer Verordnung vom 18. April d. J.

(RGBl. S. 296) im wesentlichen erleichtert. Viel¬

fach wird es zweckdienlich sein, auf diese Ver¬

ordnung hinzuweisen und ihren Inhalt zu kennen.

Ihren Wortlaut lassen wir deshalb nachstehend

folgen:
§ 1. Wer als Angehöriger der bewaffneten

Macht des Deutschen Reichs oder eines mit ihm

verbündeten oder befreundeten Staates an dem

gegenwärtigen Kriege teilgenommen hat (§ 15

des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und während des

Krieges vermißt worden ist, kann im Wege des

Aufgebotsverfahrens für tot erklärt werden,

wenn von seinem Leben ein Jahr lang keine

Nachricht eingegangen ist.

Das gleiche gilt für Personen, die nicht zur

bewaffneten Macht gehören, wenn sie sich bei

ihr aufgehalten haben oder ihr gefolgt sind, oder

wenn sie in die Gewalt des Feindes geraten sind.

§ 2. Als Zeitpunkt des Todes ist, sofern

nicht die Ermittlungen ein anderes ergeben, der

Zeitpunkt anzunehmen, in dem der Antrag auf

Todeserklärung zulässig geworden ist. Wird der

Verschollene seit einem besonderen Kriegs¬

ereignis (einem Gefecht, einer Sprengung, einem

Schiffsunfall oder dergleichen), an dem er be¬

teiligt war, vermißt, so ist der Zeitpunkt des

Ereignisses als Zeitpunkt des Todes anzunehmen,
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U • aß die Ermittlungen die Annahme

•?. ri r Vi hoHeaa aal .s Ereignis

rieht.

:.. Solange nicht die Tod Klärung er¬

folgt t, wird das Fortleben d<-> Verschollenen

bis zu dem /• I unkt vermutet, der nach | 2 jn

Ermanglung eines anderen Ergebnisses der Er-

nittlungen ls Zeitpunkt m Tod» anzu-

¦tinwn ii

| 4. Für das Aufgebotsverfahren in den

. n des | l gelten die Vorschriften d<>r Zivil-

ßordnung, soweit nicht Im folgenden ein

ideres bestimmt ist.

Die Anfgebotsfrisl muß mindester

inen Monat betragen.
Die Bekanntmachung das Aufgebots

dura öffentliche Blätter kann unterbleiben.

Da* Gericht kann anordnen, daß d. Auf¬

gebot außer an die Gerichtstafel in der Gemeinde,
En dm dar Verschollene seinen letzten Wohnsitz

gehabt hat. an die für amtliche Bekanntmachungen

I < stimmte Stelle angeheftet wird.

Die Aufgebotsfrisl beginnt mit derAaheftung
\ufgebots aa d\^ Gerichtstafela

; ;. Die Vorschrift des | 973 Abs. l Satz 2

der ZivilproeMakwdnung Indel keine Anwendung.

h. in dem Urteil isl der Zeitpunkt des

»des nach .Maugabe dos § 2 festzustellen.

Das Gericht kann das Verfahren auf

Dauer von längstens ?•mein Jahr«* aussetzen,

MB eine ireitei Nachricht nach den Um«

I inden des 1 alles, insbCeWIedert nach der Ent¬

fernung des letzten bekannten Aufenthaltsort-

Verschollenen, nicht ausgeschlossen l r-

beint Gegen den Beschluß findet sofortige
Bi x hwerde statt. Nach Ablauf der Frist ist das

Verfahren von Amtswegen fortzusetzen.

?, i<* Für die Anfechtung eines nach dieser

Verordnung i rlassenen Ausschlußurteds gelten
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung.

Erheht dar für tot Erklarte die Anfechtungs¬
klage, so im die Klage nicht an die Fristen der

.08, :*7fl der Zivilprozeßordnung gebunden.
S 11. Hat der Verschollene nie Todes«

erklärung Abtriebt, so kann er ihre Aufhebung
bei dem Aufgebotsgerichte beantragen.

Der Antrag kann schriftlich oder zu Pro

tokoll des Gerich tssch reibers gestellt werden.

Der .\ntrag soll eine Angabe d<>v m Im

ündenden Tatsachen und die Bezeichnung dar

Beweismittel enthalten.

12. Vor der Entscheidung ist der Staats

anwalt sowie derjenige zu hören, der die Tode

erklärung erwirkt hat.

| 13. Der | %8 der Zivilprozeßordnung gilt
entsprechend.

Ergeben sich Zweifel, ob der Antragstell.
d^v für tot Erklärte ist, so ist der .Antrag /

rückzuweisen und d^v Antragsteller auf den W» •

der Anfechtungsklage zu verweisen.

| 14. Die Entscheidung kann ohne münd¬

liche Verhandlung ergehen. Sie erfolgt dui

Beschluß. Geg< n die Aufhebung di r Tod<

erklärung findet kein Rechtsmittel statt; gefl
die Zurückweisung dei Antrags steht dem An

tragsteiler di» sofortige Beschwerde zu.

IB. Der Antrag auf Aufhebung der Tod,

erklärung hat dieselben Wirkungen wie die El

bebung der Anfechtungsklage.
Ist die Todeserklärung durch Klage

gefochten, so ist das Verfahren Über uie An¬

fechtungsklage bis zur Entscheidung über d<

Antrag auszusetzena
Wird die Todeserklärung aufgehoben,

wirkt der Beschluß für und gegen alle.

§ 1«'). In den Fällen des § 1 und des S 11

ist auch der Staatsanwalt antragsberechtigt
S 17. In einem Verfahren nach den Voi

schritten dieser Verordnung genügt zum Nach

weis von Tatsachen, die bei dem Truppenteile
des Verschollenen bekannt sind, eine mit de

Dienstsiegel versehene schriftliche Erklärung de¬

militärischen Disziplinarvorgesetzten.
Soweit es sich um Tatsachen handelt, die bei

der obersten Militärverwaltungsbehonle bekannt

sind, genügt zum Nachweis die schriftliche, mit

dem Dienstsiegel versehene Auskunft der Behörde

$ ls Für das Verfahren nach den Vor¬

schriften dieser Verordnung werden Gericht!

gebühren nicht erhohen.

Wird ein Ausschlußurteil gemäß $ 14 aul

gehoben, so können die dem Antragsteller ei

uachsenen außergerichtlichen Kosten ($ 91 d«

Zivilprozeßordnung)demjenigen auferlegtwerde.
<\rr aas Aosacblußurteil erwirkt hat. Auch kann

angeordnet werden, daß derjenige, der die Tod»

erklärung erwirkt hat, die Kosten erstattet, di<

m maß $ .*7i dev Zivilprozeßordnung dem Na«

laß dei fflr tot Erklärten zur Last gefallen sind

| l!*. Diese Verordnung tritt mit dem Tag*
ihrer Verkündung in Kraft.

Rechtsprechung.
M. Berechnung der llnterstfltzungsdauer.

Krankenhilfe wegen ursächlich verschiedener

Erkrankungen. (Entscheidung des Reichsversiehe-

rnngaamts vom 29. Mai 1916, 2. Rev«-Senat.)
Aus den Gründen: Den Revisionen mußte der

Krf dg ver-agl worden, weil das angefochtene
Erteil weder auf d^v Nichtanwendung oder

unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechtes,

<h auf einem Verstoße wider den klaren In¬

halt der Akten beruht, das Verfahren auch nicht

an wesentlichen Mängeln leidet, mithin keiner der

gesetzlich zugelassenen Revisionsgründe vorliegt
II >7 RVO.).
Die Vorschrift d*J !>>:* RVO., der der Be¬

stimmung des £ 19 IV der Satzung der beklagten
Kasse entspricht, ist seitens der (iberversiche-

rungsamt- n nicht zu beanstandender Weise zur

Anwendung gebracht worden. Nach § \Kl Abs. 1

tz 1 a. a endet die Krankenhilfe spätestens

mit Ablauf der 28. Woche nach Beginn der Krank

heil Wird jedoch Krankengeld erst von ein»

späteren Tage an bezogen, nach diesem. D

letztere Fall tritt somit ein, wenn das Krank»

geld nach Beginn der Krankheit von ein

späteren4 Tage an, der allerdings innerhalb d

26 Wochen liegen muß (zu vergl. die grundsät
liehe Entscheidung 1934, Amtl. Nachr. des R\

1014 Seite 816) bezogen wird. Daß das Krankt

geld von dem späteren Tage an Mi zum Abte

der 2t). Woche ununterbrochen bezogen wird,

für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung ni

vorgesehen (Hahn, Handbuch zur Krankem

Sicherung Anm. 2b zu § 183 a. a. O.). Die gegt
teilige Annahme der Beklagten, daß nur in e

solchen Falle eine Verlängerung dev Unt<

Stützungsdauer über die ersten 26 Wochen hin

eintreten könne, findet im Gesetz keine Stü1

Da der Kläger von d*^v Beklagten vom 4. Jai
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19IS ab ununterbrochen Krankenpflege, Kranken¬

geld aber erst vom 12. Februar 1915 an, vorüber¬

gehend für die Zeit vom 12. bis zum 20. Februar

erhalten hat, so ist die Feststellung des

versicherungamts, daß die Frist von 26 Wochen

vom 12. Februar 1915 an und daher bis zum

\ugust 1915 zu rechnen ist, zutreffend. Die

igung der bis zum 13 August 1915 sich er-

enden Beträge, gegen deren Höhe Ein¬

sendungen seitens der Beklagten nicht erhoben

ist somit zu Recht erfolgt. Dieses muß zur

Zurückweisung der Revision der Beklagten führen.

Der Revision des Klägers ist ebenfalls der Er¬

folg zu versagen. Mit Recht geht das Oberversiche-

amt davon aus, daß es für die Berechnung
der Unterstützungsdauer unwesentlich ist, ob

regen einer oder mehrerer Krankheiten ununter-

•rhen Krankenhilfe gewährt ist. Entscheidend

hierbei allein, ob eine ununterbrochene

rcwahrung von Krankenhilfe innerhalb der

Wochen stattgefunden hat, d. h. also ob der

Kläger während dieses Zeitraums dauernd, wenn

auch aus verschiedenen Ursachen krank gewesen

ist (Hahn, Handbuch der Krankenversicherung,
tum. 2 zu § 182 RVO.). Die Annahme des Ober-

lcherungsamts, daß dieses der Fall gewesen

ist. ist weder aktenwidrig noch rechtsirrtümlich.

Auch die Vorschrift des § 183 Abs. 1 Satz 2

a. a. Oa kann für den Kläger kein günstigeres Er-

t»nis herbeiführen. Nach dieser Vorschrift

werden die in dem Krankengeldbezug fallenden

Zeiten, in denen nur Krankenpflege gewährt wird,
auf die Dauer des Krankengeldbezuges bis zu

13 Wochen nicht angerechnet. Dieser Fall liegt
jedoch, wie bereits in der grundsätzlichen Ent-

eidung des erkennenden Senats vom 21. De-

¦ber 1915 (IIa K. 236. 15) ausgesprochen ist,

aar dann vor, wenn der Versicherte auch noch

derjenigen Zeit, zu der die Krankenhilfe gemäß
; Itt Abs. 1 Satz 1 a. a. O. nach Gesetz oder

?zung ablaufen würde, arbeitsunfähig ist. Nur

von der Anrechnung auf den Krankengeldbezug
vsrdsn krankengeldfreie Zeiten bis zu einer

wissen Dauer nach der Vorschrift des § 183

Abs. 1 Satz 2 a. a. O. ausgeschlossen. Die Vor¬

schrift bezweckt soweit eine Verlängerung des

Krankengeldbezuges über diejenige Zeit hinaus,
ni dev er sonst nach Satz 1 a. a. O. ablaufen würde.

Knie derartige Verlängerung des Krankengeld-
/uges kann aber nur in Frage kommen, wenn

r Versicherte zu jener Zeit arbeitsunfähig ist;
tan der Anspruch auf Krankengeld setzt nach

| 182 Nr. 2 a. a. O. Arbeitsunfähigkeit des Ver-

licherten voraus. Folglich ist auch § 183 Abs. 1

i 2 a. a. O. nur anzuwenden, wenn zu dem be-

ichneten Zeitpunkte Arbeitsunfähigkeit besteht.

Im vorliegenden Falle lief die nach § 183 Abs. 1

/ 1 a. a. O. zu berechnende Unterstützungszeit
am 13, August 1915 ab. Da der Kläger zu dieser

Zeil nicht arbeitsunfähig gewesen ist, ist die Vor-

rifl des § 183 Abs. 1 Satz 2 a. a. O. nicht an-

tidbara
lue Annahme des Klägers, daß er nach § 19 IV

4 der Krankenkassensatzung Krankenhilfe
für ein Jahr beanspruchen könne, ist unzutreffend,

•nn es in dieser Bestimmung heißt, daß die

enhilfe in jedem Falle spätestens mit Ab¬

lauf eines Jahres vom Beginn der Krankheit an

•ndet, so ist damit nur der äußerste Zeitpunkt
der l nterstützungsdauer bestimmt, der auch in

¦rügen Fällen einzuhalten ist, in denen aus¬

weise eine Verlängerung der Unterstützungs-
nach Gesetz oder Satzung in Frage kommt.

Ii diesen Bestimmungen im vorliegenden

Falle die Unterstützungsdauer sich nur bis zum

13. August 1915 verlängert, kommt die Bestimmung
des § 19 IV Satz 4 der Satzung überhaupt nicht

in Betracht.

Da hiernach die Vorentscheidung gerecht¬
fertigt ist, so muß es bei ihr verbleiben.

Kassenzugehörigkeit von Dienstboten. Zu¬

ständigkeit der Allgemeinen Ortskrankenkasse

statt der Landkrankenka? e fflr das Personal

eines Frauenklubs.

Der Rheinische Frauenklub (E. V.) zu Düssel¬

dorf hat bis zum 30. April 1915 das von ihm

beschäftigte Hauspersonal bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse zu Düsseldorf, rechtsrheinisch,
versichert gehabt. Seitdem ist es bei der Land¬

krankenkasse versichert.

Im Juni 1915 beantragte die Allgemeine Orts¬

krankenkasse die Überweisung der Versicherungs¬
pflichtigen zu ihrer Kasse. Die Landkrankenkasse

gab dem zunächst statt. Hierauf beantragte der

Rheinische Frauenklub die Rücküberweisung an

die Landkrankenkasse, und diesen Antrag nahm

die Landkrankenkasse auf, indem sie Entscheidung
gemäß § 258 der Reichsversicherungsordnung be¬

antragte.
Der Rheinische Frauenklub bezweckt nach

seinen Satzungen (§ 2) einen neutralen Vereini¬

gungspunkt für gebildete Frauen zu schaffen;
insbesondere soll den alleinstehenden Frauen eine

Stätte geboten werden, wo sie Erholung, geistige
Anregung und zwanglosen Verkehr finden. Der

Erreichung dieses Zweckes dient ein besonderes

Vereinshaus, Rosenstraße 20 zu Düsseldorf, in

welchem Lese-, Speise- und andere gemeinschaft¬
liche Räume vorhanden sind, auch Einzelzimmer für

im Hause wohnende Klubmitglieder abvermietet

und wo Speisen und Getränke gegen Bezahlung
an die Mitglieder abgegeben werden. Auch Feste

und Gesellschaftsabende sind vorgesehen, sowie

Veranstaltungen von Verkaufsausstellungen von

künstlerischen und kunstgewerblichen und prak¬
tischen Handarbeiten der berufstätigen Mitglieder.
Endlich ist eine Stellenvermittlung für die Mit¬

glieder geschaffen. Daneben wird Gelegenheit
zur Pflege fremder Sprachen geboten und mit

Vorträgen, literarischen, musikalischen und künst¬

lerischen Darbietungen werden ideale Zwecke

verfolgt.
Das in Frage kommende Personal besteht

zurzeit aus einer Dame, einer Sekretärin, einer

Köchin, einigen Hausmädchen, endlich einem

Hausmeister bezw. Heizer, der außerhalb des

Hauses wohnt.

Die Landkrankenkasse wie der Frauenklub

selbst betrachten den Verein als eine reine

Wohlfahrtseinrichtung, die keinen gewerblichen
Charakter trage. Das Personal stehe in häus¬

licher Gemeinschaft, die in Frage kommenden

Dienstboten seien, wie in jedem Privathause, in

die häusliche Gemeinschaft aufgenommen. Derart

versicherungspflichtige Personen gehörten zur

Landkrankenkasse. Kläger beziehen sich auf eine

Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom

5. Juli 1915 II. K. 362 15. Der Frauenklub begründet
seinen Antrag, abgesehen von der .Abweisung
des gewerblichen Charakters der Anstalt, ins¬

besondere noch damit, daß die Beiträge der Land¬

krankenkasse niedriger seien, daß man den

langjährigen Hausarzt der Anstalt beizubehalten

wünsche, der, wie festgestellt ist, nicht Kassen¬

arzt der Ortskrankenkasse ist, daß man jetzt den

im Nebenhause wohnenden Zahnarzt angehen
könne und nicht an die Inanspruchnahme der bei
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r Beklagte» Im »enden Zahnklinik gebunden
i. Aach habe der Verein eine reiche Werbe-

tigkeit für die Begründung der Landkranken¬

kasse ausgeübt.
Die Ort-krankenk;« widerspricht dem An¬

trage, indem sie ausführt, daß der Rheinische

rauenklub nicht mit Anatalten wie der Berliner

Mi-M-•.' taft und dem St. Marienstift zu

B >rhum, um die ea sich bei den Reichsversiche-

Entseheidungen handele, zu vergleichen
Der Rbeiniadie Franenklub aal keine reine

ddtatigkejtsanstalt.
Das angerufene Versicherungsamt entschied

durch Vorentacheidung vom 9« November 1916

VI. 1707 dahin:

.Das beim Rheinischen Frauenklub (E. V.)

teilte Hausperxm.ti gehört hinsichtlich sein»

ersicherungsverhältnisses der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse für das rechtsrheinische Düssel¬

dorf an.44

Es begründete -eine Entscheidung wie folgt:
Es unterliegt keinem Zweifel, daß von den

ia Frage kommenden versicherungspflichtigen
Personen, die Hausdame, die .Sekretärin, der

Hauemeister besw. derzeitig angenommene Heizer

• !»r Allgemeinen Ortskrankenkasse angehören« in

-.»weit die Voranaaetaung des § it>5 Abs.2 RVO«

utrifft, nämlich, daß das von ihnen gewährte

Entgeh den Betrag von 2800 Mk. nicht übersteigt.
>;e Mind auf keinen Fall Hausgesinde, selbst wenn

da wie die beiden Erstgenannten, der Haus-

gemeinschaft, wie solche im Klubhaus besteht,

mgehören«
Der Begriff des Dienstboten wird, wie vom

KVichsverMchrrungsamt mehrfach entschieden ist,
mich Lande ht h< stimmt, hier also nach dar

Rheinischen I ..^indeordnung vom 18. August 1H44:

„Der Gesindedienst umfaßt ein Verhältnis, in

rhem der eine Teil sich vertragsweise ver¬

pflichtet hat rar Leistung häuslicher oder wirt¬

schaftlicher Dienste nicht tageweise, sondern auf

mvn bestimmten, längeren und ununterbrochenen

Zeitraum, und in welchem der andere Teil SetT

Zahlung eines bestimmten Lohnes sich verpflichte.
Solche Personen, welche nur einzelne, bestimmt

QaaCeaasfte in dar Haushaltung übernehmen, oder

«leren Dienstleistungen eine besondere Vorbildung
.fordern, stehen nicht im Rechtsverhältnis des

Gesindes.*

Auf die Erage der häuslichen ('Gemeinschaft

kommt es hier nun nicht an Die von der Be¬

klagten angeführte Entscheidung da Ober-

versicherungsamts Mannheim, beruhend auf dem

haitischen < iesinderec ht, führt aus, daß eine haus-

liche Gemeinschaft zwischen einer juristischem
Peraon und dam Hausgesinde, teeafl Familien-

l»e/.iehungen zwischen beiden Teilen nicht be¬

stehen konnten.

Auf Grund der preußischen Gesindcordnung
wen I November 1910 beurteilt das Reichs-

remcherungsamt in den Fallen II K. 362 15 und

II K. 1338 14 (St. Manenstitt in Bochum und

Berliner Missionsgesellschaft in Berlin) die Erage

entgegengesetzt. Es wird in diesen Urteilen dar¬

gelegt, daß noch d.i^ frühere Preußische Ober«

tribunal die gleiche Auffassung vertreten habe,

wie sie in der Mannheimer Entscheidung entö¬

lten it-t, das Bundesamt für iieimatwesen habe

aber die Frage bereits bejaht. Ebenso sei In der

itscheidung Nr. IH2() des Reichsversicherungs-
its der Begriff der häuslichen Gemeinschaft

nicht mehr so eng ausgelegt. Vielmehr sei mit

Rucksicht auf die
,

hichtliche Entwicklung d-

Gesinderechts, mit der vielfach eine Lockern

der Beziehungen zwischen Herrschaft und Desin

einhergegangen, eine weitere Auslegung des Be

griffes geboten, und so sei auch zwischen Jurist
scher Person und Dienstbote in gewisser Wc

«ehr vsohl eine häusliche Gemeinschaft möglich
Diese Ausführungen decken sich offensichtl;

mit dem Gedankengang, der der Rheinisch

Gesindeordnung zugrunde lag, denn In dieser

der Begriff der häuslichen Gemeinschaft so ^

wie völlig ausgeschaltet und nur ein reines \Y

tragsVerhältnis bestimmt.

Der Begriff der häuslichen Gemeinschaft *

demnach hier an und für sich recht und wohl

anzuerkennen, aber er ist nicht entscheidend,

denn der Haushalt des Frauenklubs ist wedei

der eines Privathauses noch der einer Wohltätig
keitsanstalt, wie es beispielsweise ein öffentlich

Krankenhaus, die Berliner Missionsanstalt oo

das Bochumer St. Marienstift ist. Man braucl I

den Frauenklub noch nicht als ein reines Gewer n.

unternehmen anzusprechen, aber* daß er sich

diesem mehr nähert, als einem gewöhnlichen
Hauswesen oder als einer Wohlfahrtsanstalt dei

angedeuteten Art, ist ganz zweifellos.

Ein solches Wohlfahrtsunternehmen wil I

immer auf Stiftungen, den Beiträgen öffentlich

Körperschafton oder auf Beiträgen, die im Wol

freiwilliger Liebeatitigkeit gesammelt werdt

beruhen. Diese Merkmale fehlen hier vollständig

und es ist ganz zweifellos, daß neben den Idealen

Zwecken MS Erauenklubs in ausgesprochene
Maße Erwerbstendenzen hergehen.

Die Einnahmen das Frauenklubai wie sie In

dem .Jahresbericht 1912 13 hervortreten, beruhen

zu einem wesentlichen Teil auf den Beitrügen
der Klubmitglieder (14 220,1d Mk.)« der Haushalt

bringt eine Einnahme von 11688,25 Mk., dar

unter 1882 Mk. für Logis. Die Stellenvermittlung
eine solche von 1746,98 Mk., die Ausatellung
von 409,09 Mk., die festlichen Veranstaltung»
1643,24 Mk., Mieten (ohne Einnahme für Logi
2108,16 .Mk. Die Ausstellung vermittelte Verkän*

im Betrage von 6896.80 .Mk.

Die Vennögensaufstellung ergibt einen G.

wiansaldo von 90OJS2 Mk. Das Kapitalkonto wei

20651«96 Mk. gegen 19761,14 Mk. im Vorjahr»* i

wobei noch KU berücksichtigen ist, daß auf dem

Mobiliarkonto, das im vorigen Jahre mit 10000 Mk

SU Buch stand, dev hohe* Betrag von KHK) Mk. /

Abschreibung gelangt ist, ein Einstand, der b<

kündet, daß das l'nternehmen in gutem kaut
mannischen Geiste geleitel wird.

Nirgends aber erscheinen Einnahmen, die
reinen Wohltätigkeitsanstalten die Grundlage d<

Unternehmens bilden.

Bei diesem Charakter des Frauenklubs, d

ja auch die Beklagte die gemeinnützigen und

idealen Seiten keineswegs aberkennen will, t-

die gewerbliche Tätigkeit das beschäftigt
Dienstpersonals (Reinigung und Instandbringui ¦.

dev abvermieteten Zimmer, Zubereitung der M

/eiten für die Klubmitglieder, die hier den G
einer Gasthauswirtschaft ganz gleichstehen) ui

bedingt In den Vordergrund, so daß für sie

Versicherung nach S 439 RVO. maßgebend ist

Daß dadurch Unbequemlichkeiten für

Verein entstehen, gewisse persönliche Beziehun,
die indessen auch noch nicht soweit zurückg
(Ende April),nicht aufrechterhalten werden könne
ist allerdings nicht zu vermeiden. Rechtlich
das aber nicht entscheidend.

Im übrigen beruht die Entscheidung
§ 2M RVO.



Nr. 15 Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung, 179

Hiergegen legte der Rheinische Frauenklub

werde beim Oberversicherungsamt Düssel-

in. Dasselbe wies die Beschwerde mittels

heidung vom 19. Mai 191b 46 B. K. 15 - unter

ender Begründung zurück:

Der Beschwerde war aus den zutreffenden

den der angefochtenen Entscheidung, auf

Bezug genommen wird, der Erfolg zu ver-

n. Die Beantwortung der strittigen Frage
Kassenzugehörigkeit der im Frauenklub be¬

iigten Dienstboten ergibt sich aus der Ent-

eidung der Vorfrage, ob der „Frauenklub44 als

anderes „Erwerbsgeschäft44 im Sinne des

RVO. anzusehen ist. Die Vorentscheidung

r diese Frage unter voller Würdigung aller ins

wicht fallenden Gesichtspunkte bejaht, da der

>ßte Teil der Leistungen des „Frauenklubs44

gegen Entgelt gewährt würde, und er demgemäß
als eine Wohlfahrtsanstalt nicht angesehen werden

k»nne. Diese Auffassung des Vorderrichters wird

iiitzt durch die grundsätzliche Entscheidung des

Reichsversicherungsamts vom 18. Dezember 1915

11 K. 66 15 (A. N. 1916 S. 379 Nr. 2165). In dieser

wird ausgeführt, daß mir den Worten „an deren

a erbsgeschäft44 im Sinne des § 439 a. a. 0. jede
auf einige Dauer berechnete Tätigkeit zu ver¬

stehen ist, die als Einnahmequelle dient, mag der

verb auch nicht Hauptzweck der Tätigkeit sein.

Diese Begriffsbestimmung, welche als in einer

grundsätzlichen Entscheidung enthalten für das

Oberversicherungsamt bindend ist, trifft für den

rieb des Frauenklubs durchaus zu, denn der

Klub erzielt nachweislich aus seinem Betriebe

erhebliche Einnahmen. Daß der Hauptzweck des

Klubs nicht in der Erzieiung von Erwerb besteht,

ist, wie schon gesagt, hierbei ebenso unerheblich,
wie die Tatsache, daß die Einnahmen die Aus¬

gaben nicht erreichen oder gar hinter ihnen

zurückbleiben, so daß der Klub zur Erreichung
leines Hauptzwecks noch auf andere als aus dem

Betriebe fließenden Einnahmen angewiesen ist.

War hiernach der Klub als ein anderes Erwerbs¬

geschäft im Sinne des § 439 a. a. O. anzusehen,

M ergab sich die Zugehörigkeit der in ihm be¬

schäftigten Dienstboten zur Ortskrankenkasse

nach dem Wortlaut des § 439 a. a. O. von selbst,

war demnach, wie geschehen, zu erkennen.

Diese Entscheidung ist gemäß §405 Abs.2

RVOa endgültig.

Eh. Keine nochmalige Geltendmachung der

bewöhnung, wenn diese bereits rechtskräftig
festgestellt ist. (Entscheidung des Reichsversiche-

ruagsamtS vom 28. April 1916.)

In der Sache begründen die Vorinstanzen

ihre Kntscheidungen damit, daß seit der Fest¬

ung der Rente von 10 v. H. eine wesentliche

Veränderung der Verhältnisse durch Gewöhnung
an die Unfallfolgen im Laufe der 25 Jahre seit

«lern Unfall eingetreten sei. Die Vergleichung
•tzigen Zustandes mit den Umständen, welche

für ie Festsetzung der Rente von 10 v. H. maß-

d waren, ist an sich durchaus richtig, aber

die Vergleichung mußte eine Einschränkung
durch die Feststellung des Schiedsgerichts vom

10, März 1909 finden. Das Schiedsgericht hatte

ls keineswegs, wie das Überversicherungsamt
mt, den Eintritt einer Gewöhnung verneint,

il im Gegenteil, wie die Gründe klar ergeben,
Eintritt vollster Gewöhnung als bewiesen

'et. Es heißt in den Gründen: Obwohl es

m einen besonders gut verheilten sogenannten
n Verlust des linken Zeigefingers handelt

»bwohl seit der Verletzung 18 Jahre ver¬

flossen sind, hat das Gericht die Aufhebung der

Rente nicht für angezeigt gehalten, weil das

Fehlen des Fingers für den Verletzten in seinem

Beruf — er war damals schon Obermüller —

besonders empfindlich ist. Diese Entscheidung
ist bindend, denn es ist nicht nur der damalige
Urteilsspruch, welcher den Antrag auf Renten¬

aufhebung zurückwies, rechtskräftig geworden,
sondern es sind auch diejenigen Entschädigungs¬
gründe in Rechtskraft übergegangen, aus denen

sich der Sinn und die Tragweite der Entscheidung

ergeben. Diese Gründe sprechen aus, daß das

Fehlen des Fingers trotz vollster Gewöhnung den

Kläger in seinem Beruf als Müller nennenswert

schädigt. Diesen Gründen hätte nur dadurch

entgegengetreten werden können, daß damals

Rekurs eingelegt wurde, was jedoch nicht ge¬
schehen ist. Wenn die Berufsgenossenschaft auf

Grund des Eintritts der Gewöhnung, welche Ver¬

änderung schon bis zum Erlaß des Schiedsgerichts¬
urteils vom 10. März 1909 eingetreten und abge¬
schlossen war, zur Aufhebung der Rente schritt,

dann bedeutet diese Maßregel eine unzulässige
Nachholung des früher unterlassenen Rekurs¬

angriffs. Zu vergl. Entscheidungen des RVA.

vom 19. September 1914 Prozeßliste 9311 13—18 A

und vom 12. Februar 1914 Prozeßliste 20369 12 10 A.

Unbestrittenermaßen ist der Kläger Obermüller

in einem kleinen Betriebe, in dem vier Mann

arbeiten. Unter diesen Verhältnissen muß der

Kläger, wenn es Not tut, mit Hand anlegen, wie

jeder andere Arbeiter, er ist Müllergeselle mit

gewissen Aufsichtsrechten und deshalb ist für

ihn der Arbeitsmarkt kein anderer geworden.
Eine Änderung der Verhältnisse, welche die Ein¬

stellung der Rente rechtfertigen würde, liegt nicht

vor und war deshalb dem Rekurse stattzugeben.
(Ia 3810/15* B.)

Cn. Die Unfallversicherungspflicht eines

Musikers hat das Reiehsversicherungsamt, Neunter

Rekurssenat, in seiner Sitzung vom 11. Mai 1916

in folgendem interessanten Falle bejaht:

„Streitig ist, ob eine Schußverletzung am

Kopfe, die der Kläger gelegentlich einer Theater¬

aufführung eines Vereins durch Versehen eines

Theaterspielers erlitt, einen entschädigungs¬
pflichtigen Unfall darstellt, weil der Kläger an

dieser Festlichkeit als Mitglied der Grubenkapelle
und auf Anordnung des Kapellmeisters mitwirkte.

Maßgebend ist der § 3 GUVG, wonach sich die

Versicherung auf häusliche und andere Dienste

erstreckt, zu denen versicherte Personen neben

der Beschäftigung im Betriebe von ihren Arbeit¬

gebern oder von deren Beauftragten herangezogen
werden. Daß der Kläger zu den versicherten

Personen gehört, ist von der Beklagten ausdrück¬

lich zugestanden worden, wird auch durch die

Auskunft der Kgl. Berginspektion I vom 27. De¬

zember 1915 erwiesen. Ebenso steht fest, daß

der Kläger durch den Kapellmeister im Einver¬

ständnis mit der Grubenverwaltung zu der Mit¬

wirkung an der Festaufführung herangezogen
worden ist. Denn nach der schon erwähnten Aus¬

kunft der Kgl. Berginspektion werden die Musiker

auf Grund der Arbeitsordnung angelegt, und es

werden die Arbeiter, die zugleich Musiker sind,

bei der Anlegung verpflichtet, bei Privatmusik¬

geschäften gegen Bezahlung mitzuwirken. Weigert
sich ein solcher Arbeiter (Musiker) wiederholt

ohne triftige Gründe, den Anforderungen nach¬

zukommen, so kann er auf Antrag des Kapell¬
meisters entlassen werden. Solche Entlassungen
sind auch tatsächlich zu verschiedenen Malen ein-
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getreten. Zweifelhaft ist dagegen, ob du* Musiker-

tatigkeÜ des Klägers zu den „anderer/ Diensten"

i Sinne des § 3 GUVG« gerechnet werden kann.

Zwo umfaßt der Begriff „andere Dienste" nach

der Rechtsprechung Dienstleistungen aller Art,

gelegentliche und ständige, häusliche und g«?wcrb

be, private und öffentliche (zu vergl. Handbuch

der Unfallversicherung Band I S. 225, Anm. 8 zu

S 3 GUVG.). aber immer ist dabei doch an Dienst¬

leistungen gedacht, an denen der aArbeitgeber
oder sein Beauftragter ein wesentliches eigenes

Interesse hat, sei es auch nur das Interesse, einem

Dritten eine Gefälligkeit zu erweisen. Die Musik¬

aufführung der Kapelle, an der der Kläger am

Unfalltage mitwirkte, ging jedoch auf deren eigene

Rechnung. Die Grube zog von solchen Auffüh¬

rungen keinen Gewinn, der Erlös wurde vielmehr

unter die Musiker verteilt. Ebensowenig handelte

es sich um eine Gefälligkeitsleistung der Grube

oder deren Beauftragten gegenüber dem das Fest

veranstaltenden Verein, wenigstens ist das Gegen¬
teil nirgends gesagt. Der Betrieb hatte höchstens

ein mittelbares Interesse an der .Mitwirkung seiner

Arbeiter, insofern als er sich einen Stamm guter

Musiker für die Grubenveranstaltungen sichern

wollte, und es nur konnte, wenn die Musiker

Aussicht auf Nebeneinnahme aus der Mitwirkung

an Privatfestlichkeiten hatten. Der Senat hat

nicht verkannt, daß das Band, welches die Ar¬

beiter während einer solchen Tätigkeit mit dem

Betriebe verknüpft, unter diesen Umständen kein

saget ist. Dennoch hat er gegenüber dem Wort¬

laut des Gesetzes keinen Grund gesehen, der

Bestimmung eine einschränkende aAuslegung zu

geben, um so weniger, als ihr doch der sozial-

iitjsche Gedanke zugrunde liegt, den Arbeiter

in möglichst weitem Umfange gegen die Unfall¬

gefahren zu sichern, die ihm aus der wirtschaft¬

lichen Abhängigkeit von seinem Arbeitgeber oder

dessen Beauftragten erwachsen. Zwar hat das

Reichs\erHcherungsarnt in einer Rekursentsehei-

dung vom 12 Oktober 1903 (Prozeßliste 11880/02)
dem Mitglied einer Grubenkapelle für einen Unfall,

den es während der Mitwirkung an einer privaten
Musikauffuhrung erlitt, die Unfallentschädigung

rsagt; doch hatten sich dort die Musiker, die

in den Grubendienst traten, nur untereinander

zur Mitwirkung an privaten Musikaufführungen
verpflichtet, während es hier die Grubenverwal¬

tung selbst ist, die die Musiker zur .Mitwirkung
veranlaßt.

Aus allen diesen Gründen hat das Reiehsver¬

sicherungsamt die Entschädigungspflicht der Be¬

klagten anerkannt. (Aktenzeichen Ia 4353 13 A.)

Soziale Chronik.

Vorsorge för erwerbslos gewordene Mit¬

glieder der Krankenkassen. Den nach dem

österreichischen Gesetze, betreffend die Kranken¬

versicherung der Arbeiter, eingerichteten Kranken¬

kassen, wozu auch die Hilfskassen geboren, ist

es durch eine am 6. Mai 1916 in Kraft getretene
Kaiserliche Verordnung gestattet, für erwerbslos

gewordene Mitglieder, denen von den Arbeitgebern
ie Beihilfe zum Lebensunterhalte gewährt wird,

mit aufsichtshehordlicher Genehmigung eine frei¬

willige Teilversicherung einzurichten. Diese Teil-

leruug ist aa die vom Beginn der Krank¬

it an freie ärztliche Behandlung mit Inbegriff
:>urtshilflichen Beistandes, die notwendigen

ümittel und therapeutischen Behelfen, sowie an

ein Begrabnisgeld beschränkt.

Zum Geburtenrückgang. Noch sind

gehende statistische Feststellungen über

Geburtenrückgang infolge des Krieges über

ganze Reich nicht erfolgt. Immerhin gilt als 1

sache, daß ein erheblicher Ausfall an Geburt

infolge der Einziehungen zum Heeresdienst st

gefunden hat. Treffend beleuchtet werden die

Verhältnisse durch die jetzt nach den Veröff«

lichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamt

Groß-Berlin vorliegenden statistischen D t(

Danach wurden als Geborene gemeldet für

Jahr Mai 1915 bis April 1916 (gegenüber dem i

hergehenden Jahr Mai 1914 bis April 1818) m

Berlin 27 608 (38 303), Charlottenburg 3886 (5(
Wilmersdorf 1059 (1611), Schöneberg 1742 (24-

Friedenau 406 (614), Steglitz 935 (1363), Tempel¬
hof 379 (678), Neukölln 3368 (5088), Treptow 32 I

(4S7), Lichtenberg 1936 12828), Friedrichsfelde 21

(375), Weißensee 648 (984), Pankow 719 (102*,,
Niederschönhausen 220 (308), Reinickendorf .V

(791), Tegel 246 (360), Spandau 1610 (2107), in

Berlin und diesen sechszehn Vororten zusammen

45 921 (64 958). Totgeborene sind überall mit

gezählt. Der Geburtenrückgang in 1915 16 stell)

sich für das ganze Gebiet auf 19037, das sind

29,3 v. EL Das Rückgangsverhältnis ist aber

den einzelnen Gemeinden verschieden. Es betrii

für Berlin 27,9 v. H., Charlottenburg 31,8 v. II

Wilmersdorf 34,9 v. H., Schöneberg 28,5 v. H

Friedenau 33,9 v. IL, Steglitz 31,4 v. H., Tempel¬
hof 34,4 v.H, Neukölln 33,8 v. H., Treptow 82,4
r« H., Lichtenberg 31,5 v. EL, Friedrichsfelde 29

v. IL, Weißensee 34,1 v. H., Pankow 29,9 v. H

Niederschönhausen 28,6 v. IL, Reinickendorf 27,*

v. H., Tegel 31,7 v. H., Spandau 23,6 v. IL, Spanda
schneidet noch am günstigsten ab, am ungünstigste.
Wilmersdorf.

Konferenz zur Tuberkulosebek8mpfung
Vom deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung
der Tuberkulose wurde letzthin eine Sitzung ah

gehalten, in der das Reichsamt des Innern, da

preußische Ministerium des Innern, das Krieg*
ministerium, das Reiehsversicherungsamt, d

Reichsgesundheitsamt und der Reichsausschuß fui

Kriegsverletzte vertreten waren. Es wurde e

stimmig anerkannt, daß ein schleuniger Ausbau

der Tuberkulosefürsorgestellen dringend erforde:

lieh sei. Um die Aufgaben der Tuberkul"

bekämpfung insbesondere nach Friedensschli.J

für die heimkeiirenden Krieger zu erfüllen, ist

erforderlich, das ganze Reich mit einem ei

maschigen Netz von Fürsorgestellen zu umspanr
eieren Träger, wenn irgend möglich, öffentlich •

Verbände bilden sollen und deren finanziell.-

Grundlage gesichert ist. Mit den erforderlich

.Anträgen wird sich demnächst das Plenum des

deutschen Zentralkomitees zu beschäftigen ha*

Eine Ausstellung för soziale Fürsorge wu

in Brüssel am 15. Juli eröffnet Der Zweck

Aussteljung ist, den Besuchern die unmittelb:.

und mittelbaren Ergebnisse der deutschen So:

Versicherung vor Augen zu führen. Di- Gan;

ist in vier Hauptabteilungen gegliedert: 1.

>>rung und Ergebnisse der Reichsversichen.

2. Arbeiterwohnungen, 3. Volksseuchen, 4. U

(Kriegsbeschädigten)Fürsorge. Mit der D

führung der Ausstellungsarbeiten ist die Abt«

„Soziale Fürsorge44 des belgischen Roten Kr

unter Leitung von Geheimrat Professor Dr. V

witz beauftragt. Die Ausstellung dauert bis

15. Oktober 1916. Angegliedert ist der Ausstel
ein Kinotheater, in dem über die in Betracht

rnenden Fragen wissenschaftlicher .Anschau

unterncht gegeben wird.

' 4Dfu
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Beantwortung von Anfragen.
(Für briefliche Auskünfte sind stets 25 Pf. für entstehende Auslagen einzusenden.)

adi La

Frage: Hierdurch erlaube ich mir, Sie um

uskunft in folgender Sache zu bitten:

Mein Sohn, der der Kranken- und Begräbnis¬
sse des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen
L. als versicherungspflichtiges Mitglied angehört,
ar vom 13. Oktober bis 15. Dezember 1915 auf

csten der Reichsversicherungsanstalt im Solbad

Während dieser Zeit erhielt er von dieser

asse das volle Krankengeld (laut Statut), aber

ur bis 24. November 1915, da ihn der dortige
rzt, Herr Medizinalrat Dr. E., von diesem Tage
b als „teilweise arbeitsfähig4* bezeichnete. Von

biesem Zeitpunkte ab bis 28. Januar 1916 bezog
>r von der Kasse weder Krankengeld noch ärzt-

iche Behandlung.
Am 28. Januar mußte er abermals die .Arbeit

Niederlegen infolge erneuten Zusammenbruches

des Nervensystems. Seit diesem Datum ist er

nun erwerbsunfähig und steht beim Spezialarzt
in Behandlung.

Laut § 12 der Statuten der betreffenden Kasse

hat er das volle Krankengeld auf die Dauer von

26 Wochen zu fordern; von dieser Frist ab nur

Krankengeld auf weitere 26 Wochen und zwar

nur zur Hälfte.

Die Kasse hat nun bei Berechnung der

Krankheitsdauer die 6 Wochen mit eingerechnet,
während der mein Sohn vom (13. Oktober bis

24. November 1915) in B. Unterstützung bezog.
Sie stellt sich dabei auf den Standpunkt, daß die

neue Krankheit eine Fortsetzung der früheren

sei. Ich bezweifle, daß dies statthaft ist, da

zwischen beiden Fällen ein Zeitraum von 9 Wochen

liegt, währenddem er keinerlei Leistung bezog.
Das angerufene Versicherungsamt schreibt:

„Streitigkeiten zwischen den Ersatzkassen und

deren Mitgliedern sind vor den ordentlichen Ge¬

richten auszutragen.44
Es wäre mir nun angenehm, wenn Sie mir

zugleich mitteilen würden, wo ich die Klage ein¬

zureichen habe, ob am Amtsgericht oder auf dem

Versicherungsamt, es handelt sich um einen Be¬

trag von 105 Mk.

Antwort: Das Versicherungsamt ist nicht

zuständig, sondern das Amtsgericht. Falls in L.

eine Filiale der Kasse besteht, müssen Sie das

dortige Gericht anrufen, sonst in Leipzig.
Gemäß § 507 RVO. haben die Ersatzkassen

die Regelleistungen der Krankenkassen zu ge¬
währen. Demgemäß hätten Sie auch noch zu

beanspruchen ein Krankengeld für die ganze
Dauer des Heilverfahrens. Eine teilweise Arbeits¬

fähigkeit gibt es in der Krankenversicherung
nicht. Daß nicht volle Srwerbsfähigkeit vorlag,
bestätigt ja der Arzt selbst, geht auch aus der

Hauer des Heilverfahrens hervor. Also haben Sie

das Krankengeld für die fehlende Zeit vom

24. November bis 15. Dezember nachzuverlangen
(vergl. Stier-Somlo, Kommentar zur RVO. S. 388

Anm. 15 zu § 182 sowie Entscheidung des RVA.

vom l. Juli 1914 — IIa 33/13 — Amtl. Nachr. 1914
S. 631 und Volkstüml. Zeitschr. Sb 250 Jahrg. 1915).

Die Möglichkeit zur Zusammenfassung beider

Erkrankungen Ihres Sohnes ist nicht völlig aus¬

geschlossen. Ein neuer Unterstützungsfall ist dann

anzunehmen, wenn zwischen einer früheren und
einer späteren Erkrankung ein Zeitraum liegt, in
dem weder eine Unterstützung notwendig, noch
die Krwerbsfähigkeit beeinträchtigt war. Keine
**w Erkrankung liegt vor, wenn die Erwerbs¬

fähigkeit zwar wieder vorhanden ist (bezw. war)
aber die Notwendigkeit ärztlicher oder wenigstens
die Anwendung von Heilmitteln fortbesteht oder

bestand, gleichviel ob hiervon Gebrauch gemacht
worden ist oder nicht

Nach Ihren Angaben scheint dies in der frag¬
lichen Zwischenzeit nicht der Fall gewesen zu

sein. Sonach dürfte ein neuer Unterstützungsfall
gegeben und Ihr Anspruch auf volle Unterstützung
für 26 Wochen ab 28. Januar berechtigt sein.

Natürlich kommt es unter Umständen hierüber

auf ärztliche Gutachten an.

Nach W.

Frage: Die hiesige Kgl. Kreiskasse beschäftigt
junge Leute, ohne dieselben gegen Krankheit zu

versichern. Die Versicherung erfolgt erst dann,
wenn Beschäftigung gegen Entgelt stattfindet»
was erst nach zwei bis drei Jahren der Fall ist.

Die Versicherungspflicht wird bestritten unter

Berufung auf einen Erlaß des Herrn Finanz¬

ministers vom 20. Dezember 1913. Derselbe lautet:

„Nach § 165 RVO. unterliegen die Privatangestellten
der Rentmeister bei den Kreiskassen, sofern sie

gegen Entgelt beschäftigt werden^ vom 1. Januar

1914 ab der Krankenversicherung."
Aus dem Erlaß wird der Schluß gezogen, daß

nur die gegen Entgelt beschäftigten Personen

versicherungspflichtig sind. Die Versicherungs¬
pflicht wird auch deshalb bestritten, weil diese

jungen Leute nicht als Lehrlinge, sondern als

Gehilfen, genauer als Kassenschreiber oder Kassen¬

anwärter, anzusehen seien, denn der Begriff Lehr¬

ling setze einen Betrieb voraus, eine Behörde

könne aber nicht als Betrieb in diesem Sinne

gelten. Nach der Entscheidung des Reichsver¬

sicherungsamts vom 21. März 1914 gelten junge
Leute, die sich in niederem Bureaudienst ausbilden,
nicht als Lehrlinge im Sinne des § 1226 RVO.

(vergl. auch Ziff. 19 Abs. 3 der Anleitung betr. den

Kreis der nach dem Gesetz versicherten Personen

vom 6. Dezember 1905).
Zur Beurteilung der Sachlage bemerken wir,

daß der Rentmeister für die Führung der Ge¬

schäfte der Kreiskasse einen Pauschalbetrag erhält.

Für Beschaffung des erforderlichen Personals hat

er selbst zu sorgen und aus dem Pauschalbetrag
zu entlohnen. Unseres Erachtens ist der Rent¬

meister und nicht die Kreiskasse der eigentliche
Arbeitgeber.

Wir bitten um gefl. Mitteilung, ob Sie die

Lehrlinge für versicherungspflichtig halten.

Antwort: Die Versicherungspflicht dürfte

im vorliegenden Fall zu bejahen sein. Die Ent¬

scheidung des Reichsversicherungsamts vom

21. März 1914 findet nur Anwendung auf die

Invalidenversicherungspflicht. Sie läßt ausdrück¬

lich die Frage offen, „ob der Lehrlingsbegriff auf

dem Gebiete der Krankenversicherung weiter zu

fassen ist44. Nach der neuen Anleitung des Reichs¬

versicherungsamts vom 26. April 1912 Ziffer 39,
Abs. 2 heißt es: „demnach werden auf dem Ge¬

biete der Krankenversicherung auch junge Leute,
die sich im niederen Bureaudienst ausbilden, wie

früher (vergl. § 1 Nr. 2 KVG.) als Lehrlinge gelten
müssen. In der Invalidenversicherung wurde dies

bisher nicht angenommen.44 Zweifellos sind die

beschäftigten jugendlichen Personen sonach nicht

als Gehilfen sondern als Lehrlinge anzusehen.

Der Einwand, eine Behörde sei kein Betrieb, fällt

dabei gar nicht ins Gewicht. Eventuell müßten Sie

eine grundsätzliche Entscheidung herbeiführen.

DGD



Prüfung der Arzneiverordnungen
werden sachgemäß vorgenommen durch die

Beratungsstelle für Heilwesen

des Houütverbondes deutscher Ortskronkenkassen LV.

Die Beratungsstelle prüft die von Apotheken, Drogengeschäften

und andern Hcilmittelhändlern ausgeführtenVcrordnungen daraufhin:

a) ob die Preise satz- oder vertragsgemäß berechnet sind,

bi ob die für Kassenmitglieder zugelassenen preiswertesten

Mittel vom Arzt verordnet worden sind,

o ob der durchschnittliche Arzneiverbrauch jedes Arztes dem

Durchschnitt der bei der Kasse zugelassenen Aerzte und

dem Durchschnitt sämtlicher Kassenärzte entspricht.

Als Prüfungsgebühren werden 1'/« vom Hundert des Rechnungs¬

betrages der Verordnungen erhoben. Die Nachprüfung der Ver¬

ordnungen ist für jede Kasscnverwaltung von großem Vorteil und

bringt sehr bald erhebliche Hrsparnissc. Die kleine Ausgabe für

die Prüfungsgebühr ist daher gut angelegt. — Ausführliche Er¬

läuterungen über die Einrichtungen stehen zu Diensten.

Beratungsstelle für Heilwesen

des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen E.V.

Dresden I, Sternplatz 7.
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